
UNTERSUCHUNGEN ZUR SPÄTRÖMISCHEN
VERWALTUNGSGESCHICHTE

I. Die Teilungen von Illyrieum in den Jahren 379 und 395.

Die Frage, wann das spätrömische Illyricum geteilt worden
ist, d. h.' von welchem Zeitpunkte an die pannonische oder
(west)illyrische Diözese einem anderen Kaiser und Prätorianer­
präfekten untersteht als die dazisclle und mazedonische, ist
wiederholt erörtert und verschieden beantwortet worden.
Neuestens hat Alföldi, Der Untergang der Römerherrschaft
inPannonien I (1924) 69 ff., bes. 75 das Problem zu lösen
versucht; er meint, dass eine einzige und endgiiltige Teilnng
im Jahre 389 stattgefunden habe. Diese Ansicht ist indessen
ganz nnhaltbar.

Die von Alföldi im Anschluss an Rauschen und Cuq
angeführten Quellentexte beweisen lediglich, dass die erste,
durch Sozom. VII 4, 1 für Anfang 379 bezeugte Zuweisung
des östlichen lllyricum an den Kaiser des Ostens vor dem
30. Juli 381, an dem Cod. Theod. XVII, 3 erlassen ist,
znrückgenommen wurde; dass aber Sozomenus die WahrheIt
spricht, wird dadurch über jeden Zweifel erhoben, dass
Theodosius während der 22 ersten Monate seiner Regiernng
sich in den heiden ostillyrischen Diözesen, hanptsächlich in
der mazedonischen, anfhli.lt nnd hier nicht etwa nnr Krieg
führt, sondern anch, wie ein an den Vikar der mazedonischen
Diözese adressiertes Gesetz zeigt (Cod. Theod. IX 35,4 vom
27. März 380), in Angelegenheiten der Zivilverwaltung , die
mit Krieg und Heerwesen nichts zu tun haben, als Souverain
verfügt. Dieser Zustand mag von vornherein als Provisorium
gedacht gewesen sein, das ein Ende nehmen sollte, sobald
(üe unmittelbare Gotengefahr überwnnden wäre. Da \t
der J;'riede, den Gratian 380 mit Alatheus nnd S 1(11.

schloss (Jord. Get. § 141), mindestens eine wes ~he.de
Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXIV. 24 :::l Umve
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Entlastung bedeutete, so fehlt es auch nicht an einem inneren
Grunde für die chronologisch nahe liegende Annahme, dass
die Rückkehr der ostillyrischen Landschaften unter die Re­
gierung des Westens beschlossen wurde, als Gratian und Theo­
dosius im Spätsommer 380 heide in Sirmium weilten (s. Seecle,
Gesch. d. Unt. d. ant. Welt V [1913J 487; Regesten S. 254f.).
Die Durchführung dieses Beschlusses ist zeitlich dadurch
bestimmt, dass 'l'heodosius im November desselben Jahres
seine Residenz von Thessalonice nach Konstantinopel verlegte
(s. Seeck a. a. 0.) 1).

Alföldi glaubt, numismatische Anhaltspunkte dafür zu
haben, dass nach dem Tode Gratians (25. August 383) im
östlichen wie im westlichen Illyricum die Prägung der damals
im ganzen Westen üblichen Münztypen plötzlich aufhöre und
dafür die Prägung von bis dahin dem Reichsteil des Theo­
dosius eigentümlichen Typen einsetze (S. 11. 71); er schliesst
aus den Münzen, dass Theodosius eine Zeitlang ,statt seines
kindlichen Mitherrschers (sc. Valentinians II.) in den Ange­
legenheiten des östlichen und westlichen Teiles von lllyricum'
geboten habe. An und für sich ist das nach dem Stande
unseres quellenmässigen Wissens für einen sehr kurzen Zeit­
raum möglich; bewiesen aber wäre es auch dann nicht,
wenn Alföldis chronologische Einreihung der betreffenden
Münzen richtig sein sollte, was mir zweifelhaft scheint 2).
Es wäre z. B. denkbar, dass die illyrischen Behörden auf die
ersten Nachrichten von Gratians Katastrophe hin begreifliche
Zweifel hegten, ob die Mailänder Regierung sich gegen den
Usurpator Maximus werde behaupten können, und dass sie
deshalb auf eigene Faust die unpräjudizierlichen Münztypen
des östlichen Reichsteils prägen liessen ; es wäre aber auch
denkbar, dass es die Mailänder wmitiva sacra1'U1n gewesen
ist, die diese Prägungen angeordnet hat, um damit Theodosius
eine billige Höflichkeit zu erweisen. Wie immer dem sei,
dass IlIyricum (das auch nach Alföldi damals ungeteilt war)
im J. 384 wie beim Tode Gratians zur italienischen Prä­
torianerpräfektur gehörte, geht aus drei spätestens im Herbst

1) Seecks abweichende Meinung, dass IIlyricum von 379 bis 383
geteilt gewesen sei, wird unten S. 364 ff. widerlegt.

2) Ich sehe unter anderem nicht, weshalb die Flaccilla-MÜnzen
von Siseia nicht schon seit 379 hätten geprägt werden können. Vgl.
die Besprechung von Kubitschek, Num. Zeitschr. LVII (1924) 131 f.
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dieses Jahres gesetzten Inschriften hervor, auf denen der
im Frühjahr ins Amt getretene Vettius Agorius Praetextatus
als Prätorianerpräfekt von Italien und Illyricum (vgl. unten
S. 350) bezeichnet wird (OlL VI 1777-1779).

'Mit Recht betont Alföldi S. 74 f., dass Valentinian Ir.
innerhalb seines eigenen Gebiets blieb, als er sich im Sommer
387 vor Maximus nach Thessalonice flüchtete. Wie Alföldi
aber aus Stellen bei Olympiodor I) und Ambrosius 2) ein Argu­
ment gegen das Jahr als Zeitpunkt der endgültigen
Abtrennung des östlichen IIIyricum von der westlichen Reic1ls­
hälft~ herauszulesen vermag, ist völlig unerfindlich; aus beiden
Stellen geht nur hervor, dass die Teilung von IIIyricum nicht
im letzten Willen Theodosius' d. GI'. angeordnet worden war,
keineswegs aber, dass Theodosius sie schon vorher durch­
geführt habe. Dass nun die mazedonische und dazische Diö­
zese im J. 389 an den Osten gekommen wären, wie Alföldi
ohne geringsten quellenmässigen Anhaltspunkt 3), aber
mit kühner Sicherheit behauptet, kann als ausgeschlossen
gelten. Denn da Theodosius von Ende August 388 bis Mitte
391 selber in Italien residiert und den mittleren Reichsteil
unmittelbar beherrscht hat, so hätte er innerhalb dieses
Zeitraums durch Zuweisung der ostillyrischen Diözesen an
den Osten höchstens seine eigene Macht zugunsten
ohnehin übermächtigen Präfekten Tatianus, der damals der
wahre Itegent des Ostens war, geschwächt. Dass IIIyricull1
aber auch 391 nicht geteilt worden ist, bezeugt einwandfrei

·Zosim. IV 47,2 mit den Worten: TTj1 1 p]:;I' ßaaLletml
8800oawi; niiaa'V OVaJ.8'Vrt'Vta1Ji[J l1ueiowUB1', {jalpJ lxoJ1' &
'tavt:ov na7:11/2 ... ; diese von Alföldi grundlos missachtete
Angabe einer der wichtigsten Quellen muss sich auf den
Sommer 391 beziehen, da Valentinian 11. bis dallin seit 3SS
au~ die Länder der gallischen Präfektur bescbrti.nkt gewesen

1) 3, FHG IV 58: .. , IpvA.dSa~ 'Ovwqlqy zo '!A.).vqtXOV
ri'l.q avwv fjv 1HJ;f!a fiJeooouiov xvii Exvev(if~Wtf~'ov {i(l.utA.elfl) ..•

~) Da obitu 'Thaod.5, Migne Lat. 16, 1388: '" Tlteoclosius, q'ui
non comnnmi iure testatus est; de filiis enim. nihil habebat fWV'U,1yt.

quod conderet, quibus totum clede·rat, nisi ut eos pnxBsenti COlI'l­

mendaret !JlM·enti.
3) Die Art, wie er hier die Notitia dignitatnm zu verwerten sucht,

ist ganz abwegig; vgl. den für das Verständnis dieser QueUe sehr
wichtigen, nur in Einzelheiten nicht zutreff'Vnden Aufsatz von BtU'y,
Jourll. of Rom. Stud. X (1920) 131 f.

24*
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war, in den folgenden Monaten dagegen auch als der
Beherrscher des mittleren Reichsteils galt 1). Indem Theo­
dosius seinem jungen Schwager und rangsälteren Kollegen
die einstige Herrschaft Valentinians I.. nunmehr äusserliuh
ungeschmä.lert üherliess, erfüllte er, wie Zosimus weiter be­
merkt, eiue Pflicht der Pietät gegen das valentiuianische
Haus, dem er die Kaiserwürde verdankte. Vermutlich hatte
er sich dazu bei seiner Heirat mit Valentinians 11. Schwester
auch besonders verpflichtet. Diese scheinbare Hochherzig­
keit war kein politisches Opfer, da er seinen Vertrauens­
mann Arbogastes dem jetzt zwanzigjährigen Valentinian in
einer Stellung beigeg-eben hatte, die der später von Stilicho
und dessen Nachfolgern innegehabten· vollkommen gleicht
und durch die Valentinian 11. in der Tat zu völliger Ohn­
macht verurteilt war. - Dass auch in den auf den Unter­
gang Valentinians H. folgenden Wirren der Jahre 392-394
keine dauernde Neuregelung der illyrischen Verhältnisse vor­
genommen wurde, ist von vornherein anzunehmen, lässt sich
aber auch beweisen. Während in Italien der berühmte Heide
Virius Nicomachus Flavianus gegen den Willen des Theo­
dosius als Prätorianerpräfekt im Amt bleibt (oder es wieder
übernimmt) und sich dem Usurpator Eugenius anschliesst,
erscheint als Beamter des Theodosius ein Prätorianerpräfekt
Apodemius 1 an den im Theodosianus vier Konstitutionen
adressiert sind; die eine (Cod. Theod. XII 12,13) nennt ihn
einfach ppo., in den drei andern aber heisst er eine Mal
ppo. Illyn'ci et Ainc. (Cod. Theod. XUI 5, 21, zum Datum
s. die letzte Anm.), das zweite Mal ppo. pe?' llly?'icum (Cod.
Theod. XU 12,12), das dritte Mal, am 9. Juni 393, ppo.
Illyrici et Ital. (itermn). Diese letztere Bezeichnung ist eine
auch sonst gebräuchliche Abkürzung des vollen Titels pme­
fectttS pmeio1'io lllyrici, Italiae et Africae; in den vorher­
gehenden Fällen I,ann die Adresse zwar verstümmelt sein,
es fällt aber - darauf hat schon Rauschen aufmerksam

') Ambros. de obitu Valent. 2.4.23 f. 52, Migne LI1t. 16,1358 f.
1365.f. 1375; epist. 57,5, Migne Lat. 16,1176. - Cod. Theod. XIII
5, 21 muss das Datnm mit Jahrbb. d. christI. Kirche unter
Theodosius d. Gr. (1897) 371 Anm. 6 unbedingt geändert werden;
entweder ist das Monatsda.tum fa.Isch (vgl. Seeck, Regesten S. 104)
oder eher, wie Rauschen meint, die postkonsularische Bezeichnung
des Jahres 393 zum Konsulat von 392 verderbt (vgI. Seeck, Regesten
S. 66 ff.).
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gemacht namentlich dort, wo sogar Afrika erwähnt ist,
die Auslassung Italiens in bemerkenswerter Weise mit der
Tatsache zusammen, dass dieses Land zu jener Zeit der
theodosianischen Regierung entzogen ist. Jedenfalls ist es
aber undenkbar, dass der effektive Amtsbereich des Apodemius
auf die westillyrische uud auf die afrikanische Diözese be­
schränkt gewesen wäre, und dass Theodosius aus seiner
italienisch-illyrisch-afrikanischen Präfektur .lust zu dem Zeit­
punkte das östliche Illyricum ausgeschieden hätte, zu dem
ihr Hauptland Italien tatsächlich, wenn auch nicbt rechts­
gültig von ihr abgetrennt war.

. Die endgültige Teilung von Illyricum ist also nicht vor 395
erfolgt; nicht der Osten, sondern der Westen war beim Tode
Theodosius' d. GI'. im tatsächlichen Besitz der ostillyrischen
Diözesen 1). Das erste urkundliche Zeugnis für die neuerliche
Zugehörigkeit der dazischen und der mazedonischen Diözese
zum Osten ist ein Gesetz vom 17. Jan. 396, durch das Kaiser
Arcadius jortissimis militibu8 nost1'is pe?' IllY1'icum den Sold
etwas aufbessert (eod. Theod. VII 6,4), und einige Monate
später begegnet auch zum erstenmai die oströmische Prii­
torianerpräfektur Illyricllm (eod. .Tust. XII 07,9, zum Datum
s. Seeck, Regest~n S. 140 unten). Da Anfang 396 die Be­
ziehungen zwischen der westlichen und der östlichen Reichs­
hälfte sehr gut sind (s. Beeclt, Gesell. d. Unt. d. ant. Welt
'V 551 zu B. 279, 18. 20 und Regesten B. 81 oben), so hatte
!',lich Btilicho damals schon vorÜbergehend mit dem Verluste
der heiden ostillyrischen Diözesen abgefunden. Von diesen .
Tatsachen aus lässt sich der ursächliche Zusammenbang der
Begebenheiten von 395 besser erfassen 2).

Da Arcadius nicht nur älter als sein Bruder, sondern
auch zehn Jahre vor diesem zur Augustuswül'de gelangt war,
kam ihm unzweifelhaft die Vormachtstellung des rangshöheren

1) Das hat Baynes, Joum. of Hom. Stud. XII 211 ff. ebensowenig
flrkannt wie vor ihm Mommsen, Seeck, Bury; unter diesem Fellier und
dessen Konsequenzen leiden daher auch seine scharfsinnigen Bemer­
kungen iiber Stilichos Politik.

2) Der folgende Absatz ist mit Ausnahme der Anmerkungen im
Wesentlichen dem L Bande meiner ,Geschichte des splitrömischen
Reiches' entnommen, den ich demnltchst zu vollenden hoffe. Hin­
sichtlich der Quellen genügt es, auf deren erschöpfende ZUSltlnmen­
stellung bei Seeck, Gesch. d. Unt. d. ant. Welt V ö48-551 zu S. 272-279
hinzllweisen.
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Augustus zu, und aus dieser, vielleicht auch aus nicht verwirk­
lichten Absichten des verstorbenen Kaisers wird man in Kon­
stantinopel gleich nach dem Tode Theodosius' d. GI'. den
Anspruch auf ein grösseres Herrschaftsgebiet abgeleitet haben,
als es die orientalische Prätorianerpräfektur war, die nur
wenig mehr als ein Drittel des Reichsterritorinms und jeden­
falls weniger als die Hälfte der Reicbseinwohnerschaft um­
fasste. Da nun Stilieho das Verlangen des für Areadius
regierenden praejeetus praetm'io pe?' Odenle,n Rufinus nach
Zuteilung der ostillyrischen Diözesen an den Osten allem
Anschein nach mit Berufung auf den letzten Willen des
Theodosius abschlug, so wird Rufinus in der Tat, wie ihm
in den Quellen übereinstimmend vorge~orfen wird (s. Seeck,
Geseh. d. Unt. d. ant. Welt V M9 zu S. 273,16) den Alarich,
der, etwa im März, in feindlicher Absicht vor Konstantinopel
erschienen war, zum Abzug in die mazedonische Diözese
bewogen haben, deren Abtretung die Regierung des Westens
verweigerte. Der Nutzen, den sich Rufinus davon versprach,
liegt auf der Hand: wenn es nicht gelang, mit Hilfe Alarichs
den Stilicho zum Verzicht auf östliche IIlyricum zu
zwingen, so sollten die Goten wenigstens den Osten verschonen
und zugleich dafür sorgen, dass der verbasste weströmische
Staatslenker des Besitzes an den strittigen Diözesen nicht
froh werde 1). Auf die Nacbricht vom Einfall der Goten nach
IlIyricum zog Stilicho im Friibjahr 395 mit einem grossen
Heere, dessen Hauptbestandteil die aus dem Bürgerkriege
des Vorjahres erst jetzt heimkehrenden Truppen des Orients
bildeten, gegen Alarich, auf dessen Scharen er im nördlichen
Thessaliel1 stiess, Monatelang lagerte er hier der gotischen
Wagenburg gegenüber, obne dass es zu nennenswerten Kampf~

llandlungen gekommen wäre: schliesslich liess Arcadius auf
Betreiben des Rufinus an Stilicho den Befehl ergeben, die
oströmiscben Truppen nach Konstantinopel zu senden und
die ostillyrischen Diözesen zu räumen. Wenn Stilicbo nun­
mehr den Befehl des rangsälteren Augustus befolgte und
damit dessen Herrschaft über das östlicbe IIIyricum an-

1) Seeck hat das nicht erkannt; wenn er a. a. O. 273 das Gegeu­
teil von dem behauptet, was !lach seinem eigenen Zugeständnis die
Quellen sagen, so gehört das zu den WiIlltürlichkeiten, sich der
unsterbliche Meister unserer Wissenschaft bekanntlich hie und da er­
laubt hat.
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erkannte l }, so handelte er nicht bloss als treugehorsamer
Untertan auch desjenigen Kaisers, der nicht unter seiner
Vorm"undschaft stand; vielmehr setzen die folgenden Ereig­
nisse ein Intriguenspiel voraus, in welchem Rufinus, indem
er seinen Kaiser zu jenem Befehl an Stilicho veranlasste,
das ahnungslose Werkzeug zu seinem eigenen Untergang ge­
wesen sein dürfte. Der Prätorianerpräfekt des Ostens hatte
den Ehrgeiz gehabt, des Arcadius Schwiegervater zu werden;
doch seinem Einflusse wirkte am Hofe der praeposiht8 sam'i
cubiculi Eutropius entgegen. Nachdem dieser es einzurichten
gewu;lst hatte, dass Arcadius nicht die Tochter des Rufinus,
sondern die Eudoxia zur Frau nahm (27. April 395}, arbeitete
er im Einvernehmen mit Stilicho (Zosim. V 8,1) auf die
völlige Beseitigung des Rufinus hin. Der Reichsverweser des
Westens aber hoffte jedenfalls, massgebenden Einfluss auch
auf die östliche Regierung zu gewinnen, und dieser Gewinn
schien ihm mit dem Verzicht des Westens auf Ost-Illyricum
nicht zu teuer erkauft. So marschierten die orientalischen
Truppen unter dem magister militum Gainas, einem gotischen
Vertrauensmann Stilichos, aus Thessalien nach Konstantinopel;
als ihnen der Kaiser mit dem Hofe zu festlicher Begrüssung
entgegenkam, fielen sie bekanntlich auf einen Wink des Gainas
über den neben dem Kaiser. stehenden Präfekten her und
hieben ihn in Stücke (27. Nov. 395). An die Spitze der öst­
lichen Regierung trat jetzt Eutropius, der zunächst in voller
Übereinstimmung mit Stilicho dafür sorgte, dass seine per­
sönliche Machtfülle gegen die amtliche der höchsten Zivil­
behörde gesichert werde. Das geschah besonders dadurch,
dass die orientalische Präfektur ebenso wie zur seIben
Zeit durch Stilicho vorübergehend die italienische - doppelt
besetzt wurde (s. Seeck, Regesten S. 148); der eine von den
beiden Nachfolgern des Rufinus war Caesarius, ein Anhänger
,der von Stilicho vertretenen barbarenfreundlichen Politik, der
andere, Eutychianus, wird ein politisch farbloser Verwaltungs­
fachmann gewesen sein (vgL Seeck, Gesch. d. Unt. d. ant. Welt
VI [1920/21] 400), da er sich durch aHe Krisen und Hichtungs­
wechsel der folgenden Zeit hindurch wohl ununterbrochen 2)

9 Jetzt erst ergriff Rufinus die von Zosimus V 5, 3 berichteten
Massnahmen.

2) Zwar ist er in den Jahren 400-403 nicht im Amte nachzu­
weisen; da aber aus diesen vier Jahren überhaupt nur drei an Prä.
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bis zum Sommer 405 gehalten hat. Die von Stilicho im
Herbst 395 geräumten ostillyriscben Diözesen aber bleiben,
wie erwähnt, von da an ein Bestandteil der partes Orientis
unter einem besonderen pmefecltt8 praetorio pe?' Illy?·tcum.

11. Zur Geschichte VOll IIlyricum im V.-VII. Jahrhundert.

Stilicho hatte das östliche IIIyricum dem Osten in der
Erwartung und vielleicht unter der Bedingung überlassen,
dass dafür die Reicbseinbeit unter seiner obersten Leitung
desto wirksamer in Erscheinung treten werde; als er sich
später um den Preis seines Verzichts betrogen sab, hat er,
wie allbekannt, Ost-lIIyricum für den Westen zurückgefordert
und es sogar durch Alarich mit Gewalt okkupieren lassen
wollen. In den Wiener Studien XXXVI (1914) 344 ff. babe
ich zu zeigen gesucht, dass der weströmische Anspruch auf
die Präfektur (Ost-)IlIyricum auch nach Stilichos Sturz in
der Theorie noch längere Zeit aufrecht erhalten worden, und
dass ein vielerörtertes Zugeständnis der GaUa Placidia an
die oströmische Regierung nicht etwa, wie man vorher meinte,
die Abtretung eines Teiles der Diözese (West-) IIlydcum,
sondern der endgültige Verzicht auf jenen Anspruch gewesen

torianerpräfekten des Ostens adressierte Gesetze vorliegen, so besteht
kein Grund, die ansprechende Vermutung 8eecks, dass er auch damals
die Prätorianerpräfektur bekleidet habe, zu verwerfen. Blll'y, Hist. of the
Lat. Rom. Emp. 12 115 f. leugnet, dass die Prätoriauerpritfektur des Ostens
jemals doppelt besetzt gewesen sei. Doch einerseits ist sie ebenso
wie die anderen Präfekturen - vor dem Jahre 395 zweifellos wieder­
holt von zwei Inhabern gleichzeiti~verwaltet worden (s. Seeck, Regesten
8. 145 und meine Bemerkungen Zeitsehr. d. Savigny-Stiftung, Rom.
Abt., XLI (1920] 215-218, wo ich versehentlieh Ost-Illyricum schon
vor 390 dauernd beim Osten sein lasse); andererseits müssten, damit
die von Bury a. a. O. 132 Anm. 1 für die Jahre 395-405 gebotene
Präfektenliste richtig wäre, nicht weuiger als 16 in den
Rechtsbüchern falsch sein, während die in Seecks Regesten durch­
geflihrte Anordnung nur vier (auch Hit· Bury unvermeidliche) Emen­
dationen notwendig macht (vgl. die überlieferten Datierungen bei
Mommsen, Theodosianus-Ausgabe p. CLXXV f.). Dass der Tucpwr;
bei Synesius de provid6fltia nur Caesarius sein kann, hat 8eeck über·
zeugend nachgewiesen; die von Mommsen und jetzt von Sury a. a. 0.
128 Anm. 2 dagegen erhobenen EinWände sind ganz unstichhaltig.
Die neuen Argumente, durch die Seeck, Rhein. Mus. LXIX (1914) 1-14,
die schon bewiesene Richtigkeit seiner Aufstellungen noch bekräftigt
hat, sind Bury unhekRunt.
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sei. Diese Auffassung ist heute die herrschende 1) ; doch
vertritt Bury, der meinen Aufsatz nicht kennt!), in seiner
Hist. of the Lat. Rom. Emp. 12 (1923) 225f. neuerdings wieder
die ältere Lehre und behauptet, dass jedenfalls Dalmatien
und das östliche Pannonien abgetreten worden seien. Dass
Dalmatien beim Westen blieb, habe ich a. a. 0., zum Teil an
der Hand epigraphischer Zeugnisse, auf die mich mein Lehrer
Kubitschek hingewiesen hatte, unwiderleglich dargetan; hin­
sichtlich der anderen unmittelbar an Ost-II1yricnm grenzenden
Proviriz des Westens, 'Pannonia secunda, ist aber eine Wieder­
aufnahme des Verfahrens notwendig, da ich damals in jugend­
licher Unerfahrenheit einerseits mich kritiklos der Meinung
Güldenpennings anschloss, dass Prise. frg. 8, FHG IV 84 die
fortgesetzte Zugehörigkeit von Pan1Jonia secunda zum Westen
bezeuge, andererseits auf ,Tust. nov. 11, die Bury heranzieht,
keinerlei Bezug nahm. Nun erzählt Priscus 1. c. folgendes:
Als die Hunnen Sirmium belagerten, überlieferte der Bischof
der Stadt die goldenen Kirchengeräte dem römischen Sekretär
d~s Attila, Constantius, damit dieser im Falle, dass die Stadt
erobert würde, ihn oder, wenn er selbst tot wäre, die ge­
fangenen Bürger mit jenen Kostbarkeiten aus der Gefangen­
schaft loskaufe. Nach dem Fall von Sirmium brach aber
Constantius sein dem Bischof gegebenes Wort und verpfändete
die Kirchengefässe an einen Bankier in Rom. Dann liessen

') Seeck, Gesch. d. Unt. d. ant. Welt VI 421 j Hohl,
Grundr. d. röm. Gesch. 5 (1923) 416. Auch Hartmaun, Geseh.

Italiens 12 (1923) hat meinem Aufsatz Rechnung getragen, nur dass
S. 49 Anm. 21 versehentlich das dnrch die Änderung des Textes (S. 39
unten, I I 40) gegeustandslos gewordenll Cassiodor-Zitat aus der
ersten Auflage stehen geblieben ist.

. ') Das rügt Brooks, Journ. of Hell. Stud. XLIII (1923) 198 (der
mich allerdings ,Sievers' nennt); schlimmer ist aber, dass Bury noch
manche andere Schrift, insbesondere den VI. Band von Seecks ,Unter­
gang' und alles, was seit Ende 1920 in deutscher Sprache veröffent­
licht wurde, überlul.Upt nicht kennt, und von Seecks Regesten nur die
erste Liefernng, obwohl dieses Werk schon seit 1919 vollständig vor­
liegt. So ist leider Burys schönes und unentbehrliches Werk in
wichtigen Punkten rückständig. Zu bedauern ist auch, da.ss er 1ft
(1923) 353 Anm. 1 in Bezug a.uf die Böhe des justinianischen Budgets
schreibt, meine ,errors have been pointed out by Andreades in Revue­
des etudes grecques XXXIV ·Nr. 156 (1921)'; bei grösserer Sorgfalt
hätte wohl erkannt, auf wessen Seite die Irrtümer liegen (vgl.
Byz. Zeitschr. XXIV [1924] 377 H.).
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Attila und Bleda um anderer Dinge willen den Constantius
hinrichten; später erfuhr Attila von den Kirchengefässen und
forderte nicht nur diese als seine rechtmässige Kriegsbeute
von der weströmischen Regierung, sondern auch die Aus­
lieferung des stadtrömischen Bankiers, bei dem sie verpfändet
waren, Iiess sich aber durch eine weströmische GesandtschaH
448 dazu bewegen, auf die zweite Forderung zu verzichten,
falls die erste erfüllt würde (FHG IV 89 ex.). Wie man sieht,
schweigt der Text darüber, ob Sirmium zur Zeit jener Er­
oberung durch die Hunnen zum Westen oder zum Osten
gehörte; er lässt aber erkennen, dass Belagerung und Ein­
nahme der Stadt unter der gemeinsamen Herrschaft des Bleda
und Attila stattfanden. Da nun einei'seits deren Vorgänger
Ruas 434 starb (s. Seeck, Gesch. d. Unt. d. ant. Welt VI 460),
andererseits von der endgiiltigen Machtergreifung durch Aetius
433 bis zum J. 451 der Friede zwischen dem Westen und
den Hunnen nicht gestört wurde, so ist Burys Annahme, dass
Sirmium vor der Eroberung oströmisch gewesen zunächst
.als sehr wahrscheinlich zu bezeichnen. Der Osten hat zwischen
434 und 448 zweimal, 441-442/43 und 447, mit den Hunnen

geführt; doch kommt hier der Krieg von 447, obwohl
sich Bury für ihn entscheidet, nicht in Betracht, da Bleda,
zu dessen Lebzeiten Sirmimn fiel, spätestens 446 (Seeck
a. a. O. 461) gestorben ist. Demnach scheint Sirmium vor
442 vom Westen an den Osten übergegangen zu sein; mehr
als Sirmium kann aber, was Bury entgangen ist, die Abtretung
nicht umfasst haben, da Pannonia seeunda, offenbar mit Aus­
nahme von Sirmium, den Hunnen gehörte, denen die Provinz
vom Westen 433 überlassen worden war 1). Dass Sirmium vom
Westen durch die Hunnen isoliert war, wird der Hauptgrund
für die Abtretung der Stadt an den Osten gewesen sein, der
in ihr einen strategisch wertvollen Brückenkopf erwarb. Durch
,Cassiodor wird nun unsere Annahme zur Gewissheit. Aus
Val'. Xli, 9 darf man in der Tat entnehmen, dass die Ab~

tretung 437 erfolgt ist, als Valentinian Irr. sicb seine Frau
aus Konstantinopel holte; wenn aber Cassiodor aus dem an
sich geringfügigen und von den Zeitgenossen kaum beachteten

') Prisc. 7, FHG IV 76; dazu Bnry a. a. 0.272 Anm.3, Die
Ansicht von Seeek, Geseh. d. Unt. d. :mt. Welt VI 115. 418, dass
·diese Abtretung llchon 431 erfolgt sei, wll.rde gleichfalls zu meiner
Dnrlegung passen, Hisst sich aber nicht zureichend begründen.
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Vorgang eine amissio lllY"ici macht und ihn zum Anlass
eines 'heftigen Angriffs gegen die Regentin Placidia nimmt,
so ist, wie mir jetzt klar wird, der Ärger des ostgotischen
Hofes' über die Zession von 437 und die hohe Bedeutung,
die er ihr beilegt, ohne Zweifel darauf zurÜckzuführen, dass
sich auf sie der Rechtsanspruch gründete, den zur Zeit des
italienischen Königreiches die oströmische Regierung auf
Sirmium erhob. Die energische Vertretung dieses Anspruches
hatte. im J. 504/5 zum Kriege zwischen dem Reiche und
den.Üstgoten geführt, und Justinian wird ihn wieder geltend
gemacht haben, als nach Theoderichs Tode die Gepiden mit
indirekter Unterstützung durch den Kaiser einen Angriff auf
das ostgotische Pannonien unternahmen, der allerdings fehl­
schlug und vielmehr eine Erweiterung des ostgotischen Ge­
bietes nach Nordosten bis an die Donau zur Folge hatte l ).

Feindseligkeiten, die damals in der Gegend von Sirmium ost­
gotische Truppen auf oströmischem Territorium (vgI. auch
M. G., AucU.. antt. XII, p. 476) begingen, waren ein Gegen­
s,tand der diplomatischen Vorstellungen, die der kaiserliche
Gesandte Alexander bei Amalasuntha erhob (Procop. bell.
Goth. I 3, 15). Mit all dem ist auch Justinians Novelle 11
zusammenzuhalten, die im April 535 wenige Monate vor Aus­
bruch des zwanzigjährigen Gotenkrieges erlassen ist. Bury
hat nicht erkannt, dass dieses Gesetz erweislich unwahre An·
gaben enthält, die neben dem Zweck, den Justinian unmittel·
haI' mit ihnen verfolgt, wohl auch den anderen haben, die
Unrechtmässigkeit der ostgotischen Okkupation von Sirmium
zu betonen. Durch J ust. nov. 11 wird der bis dahin die
ganze Präfektur IIIyricum umfassende Primat des Stuhles von
Thessalonice auf das südliche Ost-Illyricum beschränkt, der
Primat im nördlichen aber dem Bischof von Prima Justiniana
(Scupi) übertragen; dies geschieht zu Ehren dieser Stadt, in
deren Gebiet Justil1ians Geburtsort lag und in welche der
Kaiser den Sitz der illyrischen Prätorianerpräfektur schon
vorher von Thessalonice verlegt zu haben erklärt. Justinian
begründet die kirchliche Neuerung damit, dass am Bischofs­
stuhl.e der jeweiligen Präfektenresidenz dieSteHung eines
primas hafte; dies werde dadurch bewiesen, dass früher Sir­
mium der Sitz nicht nur des Präfekten, sondern auch des

1) Cassiod. Va.l" Xl1,10 f., danach Hartmann, Gesell. It. 12 228f.;
vgI. Val'. IX 18, pr.
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kirchlichen primas von IIlyricl1m gewesen und der Primat
erst auf Thessalonice übergegangen sei, als in den Tagen des
AttiJa der Präfekt aus Sirmi'um nach Thessalonice habe flüchten
müssen. Nun residiert zwar noch im späteren IV. Jahrhundert
bisweilen ein Prätorianerpräfekt in Sil'mium auch dann, wenn·
IIlyricum, wie damals regelmässig, mit Italien und Afrika zu
einer einzigen Präfektur zusammengefasst ist (vgl. Seeck,
Regesten S. 10); allein die infolge der Reichsteilung von 395
geschaffene oströmische praefectun;r, p1'aetm'io pe1' Illyricnrn
hatte ihren Sitz von Anfang an in Thessalonice 1) und be­
stimmt nicht in Sirmium, das ja zunächst zur wes tl i <: h e n
Reichshälfte und i ta li en is c h en Prätorianerpräfektur ge­
hörte. Bury sucht sich durch die Annahme zu helfen, dass
die illyrische Präfektur 437 von Thessalonice nach Sirmium
iibersiedelt sei; damit stellt er freilich selbst der Glaubwürdig­
l,eit der justinianischen Angaben, die er zu retten sucht,
irnplicite ein schlechtes Zeugnis aus, denn in diesem Falle
wäre das, was Justinian als früheren Zustand schlechthin dem
späteren gegenüberstellt, in Wirklichkeit nur ein Intermezzo,
das nach höchstens fünfjähriger Dauer (437-442) derselben
Ordnung wieder Platz gemacht hätte, die vorher schon 42 Jahre
hindurch bestanden hatte. Indessen, Burys Annahme scheint
mir an sich unmöglich: Stilicho hatte vor dem J. 402
(s. Zeller, Westd. Zeitsehr, XXIV [1905] 4 f.) 2) den Sitz der
pmefeetu1'a p1'aetorio Gallim'um von Triel' nach Ades verlegt,
ohne Zweifel deshalb, weil ihm die Rheingrenze nicht mehr
sicher genug scbien, um die höchste Instanz der Zivilverwal­
tung in ihrer Nähe zu belassen. Das war geschehen, als die
westliche Reichshälfte scheinbar noch in alter, Herrlichkeit
dastand, die Rheingrenze noch unversehrt war, und obwohl
Trier ein gutes Stück Weges vom Rhein entfernt ist: kann

I) Das älteste unmittelbare Zeugnis fitr Thessalonice als Präfektur'
hauptstadt bietet m. W. die allerdings erst im J. 449/50 verfasste
(s. Parmeutier S. CI seiner Ausgabe) Kirchengeschichte des Theodoret
V 17,1: Beaua).ov[K11 n6Ä.t§; sud, p,erlur;11 !lai no).vdvffQwno§;, ei§; ,..ev

LU lJilaneOov(J)V lffVO§; uÄ.ovaa, flrovpbnl oe nai Bena,1lt:tf, nt:ti :AXa'tt:tS
"ai ,.. iv.ot nUt &)/',1W1' nap,1ro )/,Ä.wv ifffVW1' {JaGt .Wv '1;l.l,v(!lwv 'tfW

Vll:(L(!XOV ',rO!Jp'evov Ixet.
2) Das Argument, auf Grand dessen Zeller, Westd. Zeitsehr. XXIII

(1904) 91 fr. den Vorgang genauer auf die Zeit zwischen dem 29. Jan.
(vielmehr 29. August, s. Seeck, Regesten S. 103 f.) 399 und dem
18. Juni 400 datieren wollte, ist hinfällig; s. Babut, Rev. hist. LXXXVIII
~1905) 81 Anm. 1. Bur], Journ. of Rom. Stnd. XIII 138-141.
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man ernstlich glauben, die Regierung Theodosius' II. sei so
töricht gewesen, die höchste Instanz der illyrischen Zivil­
verwaltung in einen dem Reichsgebiet vorgelagerten Brücken­
kopf jenseits des Grenzflusses zu verlegen, obwohl schon in
den Dreissigerjahren des V. Jahrhunderts die östliche Reichs­
hälfte sich den Hunnen gegenüber in einer so prekären Lage
befand, dass Bleda und Attila 434 unter anderem eine Er­
höhung des ihnen vom Osten gezahlten Jahrestributs von
25,200 solidi auf 50,400 solidi erpressen konnten (Prise. frg.
1, FHG IV 72)? So triftig aber auch schon diese aus unserer
allgemeinen Kenntnis der damaligen Verhältnisse sich er­
gebende Überlegung ist, entscheidend ist nicht sie, sondern
die Tatsache, dass wir imstande sind, streng quellenmässig
das Gegenteil dessen zu beweisen, was in Just. nov. 11 hin­
sichtlich des illyrischen Primats behauptet wird. Der Inhaber
dieses Primats, und naturgemäss er allein, ist ständiger Vikar
des Papstes, zu dessen Patriarchatssprengel bekanntlich bis
ins VIII. Jahrhundert auch Ost-Illyricum gehört. Päpstliche
Schreiben 1), von denen je zwei im Sommer 435 (Jaffe-Kalten­
brunner, Reg. pont. Rom. 2 n. 393 f.), am 18. Dez. 437 (J.-K.
395 f.), am 12. Jan. 444 (J.-K. 403 f.) und im J. 446 (J.-K.
409.411) erlassen sind, bezeugen nun in einer jeden Zweifel
ausschliessenden Weise, dass damals die Bischöfe von Thes­
sälonice ununterbrochen die Stellung des Primas und päpst­
lichen Vikars der Präfektur Illyricum besassen. Wohl ist
von Anfechtungen dieser Stellung die Rede, aber das sind
einerseits Unbotmässigkeiten in der mazedonischen Reichs­
diözese, andererseits die schon frÜher (vgl. eod. Theod. XVI
2,45 vom 14. Juli 421) hervorgetretenen Bestrebungen, die
Autorität des Stuhles von Konstantinopel auf Ost-II1yricum
aUf?zudehnen 2); Sirmium dagegen wird Überhaupt nicht erwähnt.
Damit ist erwiesen, dass Just. nov. 11 als Geschichtsquelle
für das V. Jahrhundert wertlos ist.

. Falls die Präfekturzentrale von II1yricum nicht nur auf
dem Papier von Thessalonice nach Prima Justiniana verlegt

1) Ihre Echtheit ist von Duchesne, Byz. Zeitschr. I (1892) 531 ff.
und Nostiz-Rieneck, Zeitschr. f. kath. Theol. XXI (1897) 1 fr. erwiesen
worden.

2) Über die Anfänge des päpstlichen Vikariats von Thessalonice,
der auf Papst Siricius (385-399) zurückgeht, vgl. zuletzt Streichhall,
Zeitschr. d. Saviglly-Stiftung, Kanon. Abt. XII (1922) 330 ff. Auf die
uns beschäftigende Frage geht Streichhan nicht ein.
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worden ist, so jedenfalls nur auf sehr Intrze Zeit, ausaer in
Just. nov. 11 findet sich von jener durch Justinian verfügten
Übersiedlung keine Spur, dagegen ist in den kaum drei Jahre
nach Just. nov. 11 erschienenen Varien Cassiodors ein im
Winter 536/37 vom Ostgotenkönig an den kaiserlichen Prä­
fekten von IIlyricum gerichteter Brief überschrieben:. Witiges
?'ex p?'aefeäo Thessalonicensi 1), und in Thessalonice ist
die Prätorianerpräfektur auch vom Ende des VI. bis ans
Ende des VIII. Jahrhunderts nachweisbar!).

Die Provinz Macedonia secu~~da, welche zur politischen
Diözese JJlacedonia gehört, wird durch Just. no\'. 11 dem
Primatssprengel von Prima Justiniana zugewiesen; in Just.
nov. 131,3 vom 18. März 545 werden im Einvernehmen mit
dem Papste Vigilius die übrigen Bestimmungen VOn Just.
nov. 11 bestätigt, Macedonia sectmda dagegen stillschweigend
zum von Thessalonice gerechnet; zur
des V. ökumenischen Konzils von 553 ist dieselbe Provinz
wenigstens teilweise wieder dem Erzbischof von Prima Justi­
niana unterstellt 11). Trotz dieser kleinen Schwankungen, die
Übrigens möglicherweise von entsprechenden Veränderungen
der Grenze zwischen den beiden politischen Diözesen begleitet
waren 4), ist für den Umfang der beiden Primatssprengel sicht­
lich die politische Diözesaneinteilung massgebend gewesen,
so zwar, dass sich die kirchliche Autorität des Erzbisch~fs
von Thessalonice über die mazedonische, die des Erzbischofs
von Prima Justiniana über die dazische Diözese erstreckt;
der Sprengel des letzteren umfasst auch das jeweils byzan­
tinische Pannonien (vgl. unten), aber nicht Dalmatien, auch
nachdem dieses Land im Gotenkrieg oströmisch geworden
und, wohl erst nach der Mitte des VI. Jahrhunderts, der

') Var. X 35. über deli 'Wert, der überschriften in den Varien
vg1. ZeitschI'. d. Saviglly·Stiftullg, Rom. Abt. XLI (1920) 227 f.

2) S. B. Gelzer , Die Genesis d. byz. Themenved. (1899) 38.
Bist. of the East. Rom. (1912) 223 f. Vgl. rovs im:a(>xovs

1gewaAovlx1/S, Migne Gr. 116, 1260.
8) S. Zeillel', Les origines chret. dans les provo dannbiennes (191R)

163 f. 391, mit dessen Antwort auf die Frage nach den
weiteren Schicksalen der beiden Primate (p. 389 ff.) man sich mangels
einer besseren vorläufig zufrieden geben muss.

4) Nach Not. dign. 01'. III 13. 19 ist MacedQnia secunda schon
früher einmal zwischen den beiden Diözesen geteilt gewesen;

Journ. of Rom. Stlld. X 135.
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Prätorianerpräfektur IIlyricumeinverleibt worden war 1). Die
politische Diözesaneinteilung lässt sich in Illyricum allS den
l\1iracula s. Demetrii bis ins VII. Jahrhundert nachweisen.
Diese Quelle hat H. Gelzer a. a. O. 35 ff. in verdienstvoller
Weise herangezogen und, erläutert; die Stelle, die hier in
Betracht lwmmt, hat er aber vollkommen missverstanden.
Es handelt sich um einen a~t()p,1111p61Jev;;or; 111111(1, ~al1:~J1' ll'i~tt01l

07:eanf1.1' (1. m:ea;;e{av) roiJ Ja,,~~oii uuloVfi.61'OV (J'XeL1!tov ;;Wl1

vn{:elap:n;ewjl vnctexwj! ;;oiJ 'IAlv(!t'Xoii m;eauvopelJOr; (Migne GI'.
116, ~276. Gelzer a. a. O. 41). Gelzer bemerkt dazu mit selt­
samer Unbefangenbeit 2): ,Wem dieser Vif spectabilis nach der
notitia dignitatum eigentlicb genau entspricht, ist mir nicht
völlig klar. Unter den Dignitates des magister militum per
IIlyr:icum werden zwar scriniarii auch erwähnt 01'. X : das
sind aber offenbar ziemlich geringe Kanzleibeamte... , Viel
eher' scheint er dem viI' spectabilis Dux Daciae ripensis 01'.
XLII zu entsprechen. Sicher ist das allerdings nicht; in­
dessen auch nicht von Belang, da er schwerlich in der Provinz
Daeien noch Funktionen ausüben konnte.' - Erstens ist nun
aber von keinem sl'ectabilis (nE{!{ßlemor;) die Rede (obwol1l der
Mann vielleicht wirklich .'1l'ectabilis gewesen ist); a;tott111]juJ­

1IEV;;O; ist kein RangtiteJ. Sodann hat der im zitierten Text
erwähnte Funktionär mit dem dux Daciae 1'il'cnsis ebenso
viel gemein wie in unserer Zeit ein Konzeptsheamter des
Finanzministeriums mit einem Feldmarschalleutnanti denn er
ist eindentig determiniert als Zivilbeamter, rniles amplissimae
pe1" lllyricum praefectum( 3), qui militat sm'inio Dacico,
also als scriniarius. Das 8C'rinÜ~m Dacicum ist selbstver­
ständlich analog den in der orientalischen Präfektur für jede
der orientalischen Diözesen vorhandenen finanziellen scrinia, '

1) Vgl. Hartmann, Unters. z. Gesch. d. byz. Verw. in It (1889)
]47 zn S. 43 -44; Gescb. H. II 1 (1900), 176 ff.

2) Auf den richtigen Well: Mitte Gelzer z. R durch Mornmsen,
Abriss d. rom. Staatsrechts (1893) 355 gefllhrt werden können. - S. 41
Anm. wUnscht Gelzer ,endlich eine brauchbare Ansgabe der Notitia
Dignitatum' - der Sachkennm' bedarf (und beclnrfte schon 1899)
durchaus keiner anderen als der unkommentierten von Seeck, die
Gelzer ,eigentlich wenig nutzbar' fand.

e) Ehenso scheint mir der aV~f! us ,wv tv revet Aar/neO" .i1 Je
:n;{I1.et Aap.fI;e1hee0!i, '11v I!vn,lIov l1.ea.u'n. tW1' f;fI;Q t1)1' toi! '11l.2vf!w;oiJ
im:af!Xov dqX~1J JLOtnW1J (Migne G1'. 116,1220), in dem Gelzer 39 einen
vnoufQaf11'Y0!i erkennen will, weit eher der p'I'inceps officii der Prä­
fektur zu sein.
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die ich in meinen Unters. Über d. Officium d. Prätorianer­
präfektur (1922) 69 f. (vgl. auch ebd. 42: 8crinium EUTopae) nur
p;estreift habe, weil ich sie erst in einer Monographie über
die a. a. O. noch nicht untersuchten Abteilungen der Prä­
torianerpräfelduren eingehend behandeln will; wir kennen
aber das in der illyrischen Präfektur b~findliche 8c1'inium für
die dazische Diözese auch unmittelbar aus einem Gesetz des
Kaisers Anastasius 1., das auch das entsprechende sC1'inium
für die mazedonische Diözese erwähnt 1).

Just. nov. 131,3 setzt den Erzbischof von Prima Justi­
niana auch über ganz Pannonien, das im Gotenkrieg nach
der byzantinischen Rechtsauffassung wieder vollständig kaiser­
lich geworden war, in Wirklichkeit freilich jetzt grösstenteils
den Gepiden, Herulern und Langobarden als Tummelplatz
diente. Aber schon vor dem Gotenkrieg wird in Just. nov. 11
dem neuen Primat auch die pa1·S secundae Pannoniae, quae
in Bacensi est civitate unterworfen. Unabhängig voneinander
haben Zeiller a. a. O. 388 und, wiewohl noch zweifelnd, ich
in meinen Studien z. Gesch. d. byz. Reiches (1919) 115, Anm. 7
angenommen, dass unter der civitas Bacensis die etwas öst­
lich von Sirmium zwischen Save und Donau gelegene Stadt
Bassiana zu verstehen ist. Zeiller glaubt mit Recht, dass
das fragliche Wort nur eine fehlerhafte Schreibung für Bas­
$ianensi 2) ist. Was es mit diesem Teil Pannoniens für eine
Bewandtnis hat, darüber belehrt uns eine bei Cassiodor vor­
kommende Bezeichnung, die bisher unbeachtet geblieben ist.
Der seit 505 zwischen dem Reiche und den Ostgoten herr­
schende Kriegszustand wurde, wie es scheint, im J. 510 (vgl.
Hartmann, Gesch. H. 12 161 f.), durch ein von Theoderich
mit Kaiser Anastasius getroffenes Abkommen beendet, Über
dessen Inhalt keine unmittelbare Nachricht auf uns gekommen

das aber jedenfalls die Ostgoten im Besitze des von ihnen
004 den Gepiden entrissenen Sirmium liess. Aus derselben
Zeit H) sind in Cassiodors Sammlung drei Briefe erhalten, die

1) Cod. Just. XII 49, 12: .... numerat'ius sCf'inii Macedoniae
et sc1'inii Daciae et scrinii 01Jet'Ull~ et scrinii aUI·i.

2) Eigentlich wohl fnr eine AbkÜrzung von Bassianensi naeh
Art der Valanus und Gramts für Valentinianus und
-Gn~tianus in den Hss. des Cod. Theod.

3) Denn die Erlasse Theoderichs betreffend Pannonien gehören
aus inneren Gründen alle drei zusammen; von ihnen kann IV 13 wegen
des Adressaten, der sein Amt am 1. Sept. 509 angetreten hat (IV 3, 2).
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uns über die Einrichtung der neuen Provinz des italienischen
Königreiches unterrichten; der höchste Funktionär in dieser
ist ein comes Gotho1'um I. Klasse, der sowohl Militär- als auch
Zi viigouverneur ist (Var. Irr 23 f.) und, gleich anderen comites
Gotho1'um (vgl. Val'. VI 22,3), die Bezüge für sich und sein
officiwn aus dem königlichen par./'imonium angewiesen erhält
(Val'. IV 13). Nun bezeichnet Cassiodor das neu erworbene
Gebiet nie mit dem alten Provinznamen Pannonia secunda,
sonnern mit einem Ausdruck, der weder früher noch auch
mich dem Sturze der ostgotischen Herrschaft begegnet, in
zwei Schreiben des Königs als Sinniensis Pannonia (Val'. 111
23,2. IV 13,1). Diese gotische Pannonia Sinniensis ist eben
nur der eine - weitaus grössere - Teil der Pannonia se­
cunda; der andere ist die kaiserliche pm's Pannoniae secundae,
quae in Bassianensi est civitate, oder, wie man wohl kürzer
gesagt haben mag, die Pannonia Bassianensis. Wir dürfen
also annehmen, dass der Kaiser bei seinem Abkommen mit
Theoderich die Ostgoten im Besitze von Sirmium, wenn auch
vielleicht mit Vorbehalten, anerkannte, sich aber aus Prestige­
gl:iinden eine Grenzregulierung ausbedang, durch die ihm der
kleine Landzipfel um Bassiana zufiel. Die Tatsache, dass

.noch Just. nov. ] 1 diese ganz unnatürliche, nur durch das
diplomatische Kompromiss, das sie schuf, verständliche Grenz­
ziehung in Pannonia secunda voraussetzt, ist der beste
Beweis fÜr die Unrichtigkeit der von Strakoscb-Grassmann,
äesch. d. Deutschen in ästerr. I (1895) 234 f. 239 f. vorge­
tragenen, von L. Schlllidt, Gescb. d. deutschen Stämme (1910)
I 310 f. gebilligteu Ansicht, die Herrschaft der Ostgoten habe
sich unter Amalasuntha (vg1. o. S. 357) eine Zeitlang ,Über das·
heutige südliche Banat und Über das nördliche Serbien' er­
streckt. Die Verfechtel' dieser Meinung berufen sich auf
Just. nov. ll,2, wo der Kaiser die kürzlich erfolgte Wieder­
gewinnung von Villlinacium und der östlich von Viminaciulll
gelegenen Donau-Brückenköpfe Recidiva und Literata feiert;
sie erblicken in diesen Erfolgen grundlos die ersten Früchte
d~s Gotenkriegs, unbekümmert darum, dass dieser nach Pro­
kop erst später und ganz anders begonnen hat. In Wirklich-

nicht vor diesem Tage gegeben sein, wie schon Mommsen gesehen hat,
und in III 24,2 wird den Barbaren und Römern Pannoniens gesagt,
sie hätten dem König öfters ihren Gehorsam bewiesen, was voraus­
setzt, dass er sie schon seit längerer Zeit beherrscht.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. IJXXIV. 25
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keit hatte Justinian die Wiederherstellung der obermäsisch­
dazischen Donaugrenze ohne Zweifel dem Umstande zu danken,
dass 529 der in jenen Gegenden mächtige, vorher dem Reiche
feindliche Gepidenbauptling Mundus als magister rnilittm~ per
Illyricum in den Dienst des Kaisers trat und von da an
zunächst im eigenen Amtsbereich, gelegentlich auch in der
benachbarten thrazischen Diözese, grosse Erfolge Über die
Reichsfeinde, namentlich Hunnen und Slawen, davontrug 1).

III. Zur spätrömischen Präfektmenvedassung.

Das IIlyricum Anfang 379 geteilt worden i1St, hat auch
Seeck anerkannt; er meinte aber, dass die ostillyrischen
Diözesen erst nach dem Tode Gratians wieder vom Osten
abgetrennt worden seien (Rhein. Mus. LXIX [1914] 25 f. 37).
Seeck stÜtzte seine Ansicht auf die Inschrift Dessau 1266, in
deren Interpretation er einen bedeutenden Fortschritt erzielt
hat, aber noch immer fehlgegangen ist. Die zwischen 382 und
387 gesetzte Inschrift bezeichnet den bekannten hocharisto­
kratischen Staatsmann Sex. Petronius Probus als prapf prae­
tm'io IllY1'ici, prapf praet. Galliar. 11, pmef praet. Italiae
atque Africae 111; nach Seeck kann sie ,nur so gedeutet
werden, dass sie angibt, wie viele Male Probus während
dreier Präfekturen jedes der vier genannten Gebiete verwaltet
hat. In allen dreien unterstanden ihm Italien und Afrika;
das erste Mal waren sie mit llIyricum verbunden, die heiden
anderen Male mit Gallien. Denn lIIyricum war in dieser
Zeit, wenn auch nicht ganz, so doch zum grässeren Teil an
Theodosius abgetreten.' Diese Auffassung ist indessen un­
schwer zu widerlegen. Von den Zeugnissen, aus denen sich
e~'gibt, dass 381-383 Ost-Illyricum wieder unter der Herr­
schaft Gratial1s stand (vgl. o. S. 347), bemüht sich Seeck,
das eine (eod. Theod. XI 13, tm.) auf unzulässige Art weg­
zuinterpretieren (s. u. S. 368 f.); von den anderen schweigt er

1) Malal. 4ÖO f. B. Theophan. A. M. 6032. ;\1a.rcell. com. zum
J. 530. Mundlls ist 531. frlihestens im Juni an Stelle des BeJisarius
zum magister militum per Orientem ernannt worden; da aber n8ch
Zach. Rhet. 147 Ahrens noch im Oktober 531 Sittas allein Oberkom­
mandant im Osten zu sein scheint und MUlldus nach Procop. bell.
Pers. I 24,41 schon im Januar 532 wieder mag. mil. per lllyricum
war, so halte ich es abweichend von Bury, Lat. Rom. Emp. II 2 88
für höchst zweifelhaft, ob Mllndus das orientalische Kommando Über­
haupt angetre~en bat.
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überall gänzlich. Sodann ist nicht daran zu denken, dass
in Dessau 1266 die mittlere Prätorianerpräfektur deshaI b
nur als italienisch-afrikanische bezeichnet worden wäre, weil
die dazische und mazedonische Diözese damals (angeblich)
nicht zu ihr gehörten; doch ihr Inhaber noch im V.
Jahrhundert, als IHyricum längst dauernd geteilt war, mit
vollem Titel regelmässig pmefectus pmetoTio IllYTici, Italiae
et Africae 1) und das mit Recht, da die Diözese IlIyricum
ihm ja ebenso untersteht wie die Diözese Africa. Endlich
hat Seeck noch selbst eine 'l'atsache festgestellt, mit der
seine Erklärung der Inschrift unvereinbar ist; Probus ist
nämlich schon 367 JYraetm'io Gallia1'ltm gewesen
(Si Seeck, Regesten S: mÜsste wenn Seecks Ordnung
der Präfekturen unter Gratian richtig wäre, in Dessa.u 1266
pme! pmet, Gallia1'. 111, nicht 11, haissen, Seecks Fort­
schritt in der Interpretation der lnschr.ift beschränkt sich
demnach auf die Erkenntnis, dass die Ziffern 11 und 111
nicht, wie man früher meinte, iterum und te1·tium, sondern
bis und tel' zu lesen sind; verstanden muss aber werden, dass
Probus, bevor er 386/87 zum letztenmal Prätorianerpräfekt
\vurde, einmal nur lllyricum, ·zweimal Gallien und dessen
Nebenländer, dreimal IIlyriCUI1l, Italien und Afrika als Prä­
torianerpräfekt verwaltet hat. Die Nennung von Illyricum
im dritten Gliede der Aufzählung ist entweder durch ein
Versehen, hervorgerufen durch die schon im ersten Gliede
erfolgte Nennung von IIIyricum, unterblieben, oder weil man
aus stilistischen Grlinden jedes der von Probus verwlLlteten
Gebiete nur einmal anführen wollte und deshalb bei der ab­
gekürzten Bezeichnung des mittleren Reichsteils, dessen nor.,.
malen Umfang man als bekannt voraussetzen durfte, nicht,
~vie es häufig geschieht, Afrika, sondern diesmal Illyricum

Die Zeit, während der Problls lediglich die drei
illyrischen Diözesen hat, lässt sich ziemlich genau
ermitteln. Nachdem Prohus zum ersten Male im Juni 367
zum Prätorianerpräfekten ernannt worden war, bekleidete er
das Amt neun Jahre lang ununterbrochen, aber nicht immer
im seiben . örtlichen Wirkungskreise. Im Oktober 367 war
er noch lJ1"attleGht8 praetorio Getllial'um (Ood, Just. VII 38, 1 ;
ZUlU Datum s. Beeck, Regesten S. 128), vom Dezember 368

1) Zuletzt nacohweisl>lu', so viel ich sehe, in Nov, Vltleut. 2,3 vom
17. August 443.

2i'i
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an ist er dagegen fortgesetzt als Prätorianerpräfekt von Illy­
ricum, Italien nnd Afrika nachweisbar 1). Da nun von den
drei an Probus gerichteten Erlassen, die sich mit einiger
Sicherheit in die Zwischenzeit datieren lassen (s. Seeck, Re­
gesten S. 31. 92 oben), zwei, Cod. Theod. 129,1 vom 17. April
und I 29, 3 f. vom 6. No\'. 368, sich inhaltlich auf IlIyri­
eUill beschränken, der dritte, Cod. Theod. Xl 11, uno vom
30. April 368, den Adressaten ausdriicldich ppo. Illyrici nennt,
so ist es klar, dass Probus zunächst 367 unter den Augen
Valentinians 1. in Gallien amtiert, dann diese Wirksamkeit
mit der selbständigeren in den drei illyrischen Diözesen ver­
tauscht und erst, als er sich auch in diesen bewährt zu haben
schien, zu ihnen im Herbst 368 Italien und Afrika erhalten
hat. Nicht nur von Ende 35ö bis in den Sommer 361 (Seeck,
Regesten S. 147) und im J. 378 (ebd. S. 425), sondern auch
im J. 368 hat also das noch ungeteilte IlIyricum vorüber­
gehend einen besonderen Präfekturbezirk gebildet 2).

1) Cod. Theod. Vln 5,28, directa Sirmio am 28. Dez. 368, also
vor Mitte Dezember von Valentinian I. in Trier gegeben. - VgI. ferner"
hinsichtlich des Illyricum die Subskriptionen in Cod. Theod. VII 23,
uno XII 1,78. 6,15. XIII 3, 7. XV 1,18 und Ammian. XXIX 6, 9. XXX
3, 1. 5,4 H.; hinsichtlich Italiens die P"oposita Romae eod. Theod.
VII 22,8. IX 14, 1; hinsichtlich Afrikas das p,'opositum Karthagine
Cod. Theod. XIII 1,7. über directa und clata in Subskriptionen von
Gesetzen, die an Probus adressiert sind, s. Seeck, Regesten S. 11.

2) Vor der Alleinherrschaft Constantius' 11. in denselben Grenzen
wohl nur (vgI. Seeck, Regesten S. 144 unten) MiLrz bis Dezember 350
unter dem Gegenkaiser Vetranio; mit der thrazischen Diözese zusammeu
293-305 unter dem Cäsar Galerius (vgI. Seeck, Regesten S. 141 f.)
und 311-313 unter Licinius. In all diesen Fällen aber handelt es sich
um nicht bezeugt.e, sondern lediglich vorauszusetzende Präfekturen,
deren örtliche Kompetenz sich mit dem jeweiligen Machtbereich des
betreffenden Kaisers deckt. 305-311 gehörte die pannonische Diözese
(le iU1'e mit Italien und Afrika zusammen, in Wirklichkeit stand sie
seit der Erhebung des Maxentius in Italien (306) unter einem besonderen
Kaiser und Präfekten, während die mösische Diözese, die Konstantin
spiLter in die dazische und die mazedonische zerlegt hat, zusammen
mit der thrazischen, asianischen und pontischen Diöz~se vom Präfekten
des Galerius verwaltet wurde. 313-314 wurde ganz Illyricum zu­
sammen mit Thrazien und dem ganzeu Orient vom Prätorianerpräfekten
des Licinius, in den folgenden neun Jahren aber zusammen mit Italien
von einem der Präfekten Konstantins d. Gr. (vgI. Seeck, Regesten
S. 143 f.) verwaltet. Unter der Alleinherrschaft Konstantins dürfte dait
von Seeck, Regesten S. 144 f. für diese Zeit nachgewiesene Kollegium
von zwei Präfekten, neben denen der gallische Reichsteil, Italien mid
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Eine andere Abweichung von der in den Jahren 338
bis' 395 die Regel bildenden Einteilung des Reiches in drei
grosse Präfektursprengel hat Seeck, Rhein. Mus. LXIX 14 ff.
nachgewiesen; er hat gezeigt, dass Gratian im Winter 378179
den westlichen und den mittleren als gemeinsames Verwal­
tungsgebiet zwei Präfekten übertragen hat. Seeck glaubte
noch in seinen ,Regesten', dass diese Einrichtung bis zum
Tode Gratians bestanden habe ; dass dies aber unrichtig ist,
zeigen die Kaisererlasse, aus denen hervorgeht, dass schon
Gratian die gallische und die italienische Präfektur wieder
von einander getrennt hat, nachdem sie höchstens ein Jahr
lang unter zwei Präfekten vereint gewesen waren.

Gratian sagt nämlich in eod. Theod. XI 16,12 vom
1~. März 380: Ad vintm clm'issimmn et inlust1'em p1"a{'fectwn
p1"aetorio Italiae scribta porre.'lJirll'us .. , Aus diesen von Seeck
nicht beachteten Worten geht eindeutig hervor, dass die kol­
Jegialische Doppelpräfektur Gallim'um et ltaliae damals schon
aufgehört hatte und jeder der beiden Prätorianerpräfekten
Gratians wieder die italienische bzw. die gallische Präfektur
,gesondert verwaltete. Da der Raiser, wie Seeok dargetan
hat, die Doppelpräfektur seinem I..ehrer Ausonius und dessen
Sohne und Präfekturkollegen Hesperius zuliebe gesehaffen

Afrika je einen besonderen hatten, wieder für dasselbe ungeheure
Gebiet kompetent gewesen sein wie 313- 314 der PrätorianerprMekt
des Licinius. Bury, Journ. of Rom. Stud. XIII 127 H., bes. 1ö6 will

. freilich seine These, dass das (nach der gewöhnlichen Ansicht den
Stand von 297 wiedergebende) Provinzenverzeichnis von Verona llach
308 verfasst sein müsse, damit beweisen, dass nach Vict. Caes. 40, 10
Galerius erst in den Jahren 308-311 die im Latercnl na. Veronensis
schon verzeichnete Provinz Valeria geschaffen haben könne. Allein es

"ist nicht nur sprachlich durchaus nnnötig, sondern auch sachlicll un­
zulässig, aus· der Victor·Stelle jene zeitliche Bestimmung herauszulesen.
VVäre Licinins 308-311 nur ein mit dem Kaisertitel geschmÜckter
Feldherr des Galerius gewesen, so hätte er den ihm übertragenen Krieg
gegen Maxentius auch wirklich führen müssen; wenn er statt dessen
ruhig in der pannonischen Diözese blieb, so zeigt das, nass er diese

,nnd daher auch die Provinz Valeria beherrscht hat was übrigens
selbstverständlich ist. Dem entspricht auch Anon. Vales. 3, 8: tu.ne
Galerius in Illyrico Licinium Caesarern {eeil. cleinde Wo in Pan­
nonia reliclo ipse ad Set'clicam regt'essus etc. Die von Viel. 1. c.
erwähnten grossRl-tigen Melioratiollsarbeiten am Plattensee und die
Errichtung der Provinz Valeria werden also, da Galerius an derlei
307/8, in der ersten Zeit nach seinem jämmerlichen RÜckzug ans
Italien, schwerlich denken konute, in die Jahre 293-305 fallen.
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hatte, so ist es mehr als wahrscheinlich und ganz natiirlich,
dass sie ein Ende nahm, als Ausonius im J. 379 in den Ruhe­
stand trat 1). Hesperius, der bis zum 14. Mai 380 als Prä~

torianerpräfekt nachweisbar ist (Cod. Theod. X 20, 10; zum
Datum s. Seeck, Regesten S. 102), war zuletzt ohne Zweifel
wieder praf'Jeetus IJraetorio Gallim'lIm; denn neben ihm er­
scheint als Prätorianerpräfekt nach dem Rücktritt des Ausonius
zuerst der nur am 3. Dez. 379 nachweisbare Siburius (Cod.
Theod. XI 31, 7), sodann Probus, an diesen aber ist ein Gesetl:
adressiert, das am 12. März 380 in Hadrumetum, also im
italienischen Präfektursprengel, proponiert worden ist (Cad.
Theod. VI 28,2), Am 18. Juni 380 ist aber nicht mehr
Probus, sondern Syagrius Präfekt von Italien und dessen
Nebenländern; denn von diesem Tage an ist Syagrius als
Prätorianerpräfekt nachweisbar (Cod.. Theod. XI 30, 38), und
3m 15. Juli wird ein an ihn adressiertes Gesetz in Rom
proponiert (Cod. Theod. VII 18,4)2), Demnach war Probus,
als der Kaiser am 27. Juni 380 einen Erlass an ihn richtete
(Cod. Tbeod. VI 35, 10), nicht mehr im mittleren Sprengel
tätig, sondern aus diesem als Nachfolger des Hesperiuß nach
Gallien verset.zt, und das fordert. auch Dessau 1266. Denn
da ihn diese Inschrift praej. pmet. Gallim'. II nennt, so hat
er anch in seiner zweiten Präfektur - dass es nicht in seiner
ddtteu geschehen konnte, werden wir gleich sehen - nicht
nur den italienischen, sondern auch den gallischen Reichs-,
teil verwaltet, wie sich eben gezeigt hat, auch diesmal
nicht beide Sprengel I!;leichzeitig.

Mit richtiger, an den grossen Julianus gemahnender Er­
kenntnis des schwersten der Übel, die den römisohen Staat
unterhöhlten, verfügte Kaiser Gratian am 19.•Jau. 383 in
einem an den Pl'ätorianerpräfekten Probus adressierten Erlass
(OOf1. Theod. XI 13, un.) die Aufhebung aller Immunitäten
pe'!' omnem ltaliam tmn etiam pel' 1u'bica?'ias Ajhcanasque
re,qiones ac pe?' omne lll!/riewn. Dieses Gesetz, dessen Durch~

führung nicht nur eine Kräftigung der Staatsfinanzen, sondern
auch eine gerechtere Verteihmg der Staatslasten bewirkt

') N:tchweisbar ist die Doppelpräfektur Galliarum et Italiae
zuletzt durch (1!ts schon von Gothofredus hiefii.l' herangezogene Gesetz
Cod, Theod. XIII 1,11 vom 5. Juli 37H.

2) Das lJOSt alia. in eorl. Theod. XI 30, 38 spricht dafftr, dass
heide Fragmente, wie Seeck, zum Itl. Juni 380 annimmt,
zusammengehören.



Untersuchungen zur spätrömischen Verwaltungsgescllichte 369

hätte, wird vielleicht noch mehr als die heidenfeindliche Hal­
tung des Kaisers die herrschende Klasse gegen Gratian er­
bittert und zu dessen Sturz beigetragen haben. Dass von
einer solchen Verfügung der gallische Reichsteil ausgenommen
worden wäre, ist recht unwahrscheinlich; viel näher liegt die
Vermutung, dass ein Erlass, wie er für IIlyricum, Italien und
Afrika an Probus erging, für Gallien, Britannien und Spanien
an einen gleichzeitigen praifeci148 p1·aeim·io Gallim'um ge­
richtet wurde. In dieser Vermutung werden wir durch den
Umstand bestärkt, dass ein Gesetz Gratians vom 19. Febr. 383
(eod. Theod. V 1,3) an einen Prätorianerpräfekten Hilarius
adressiert ist, den Seeck in seiner PräfektenHste nicht unter­
bringen' kann; Seeck erklärt deshalb den Amtstitel in der
Adresse kurzer Hand für fehlerhaft, uns aber hindert nichts,
in Hilarius einen praefeeiu8 praetorio Galliar1,l,m zu erblicken.
Probus verwaltete also in seiner dritten Präfektur von An­
fang an und nicht erst seit Gratians Tode nur IIIyricum,
Italien und Afrika. Wann seine zweite Präfektur geendet
I!at, über die ,es nach dem 27. Jnni 380 kein Zeugnis gibt,
wissen wir nicht genau; sie kann in Gallien bis in den Winter
381/82 gedauert haben.

Seeck, Rhein. Mus. LXIX 23 und Regesten S. 473 lässt
freilich von seiner irrigen Voraussetzung aus, dass die gallisch­
italienische Doppelpräfektur bis zum Tode Gratiaus beibehalten

,worden sei, in dieser einerseits auf Hesperius den vom
18. Juni 380 bis in den Sommer 382 nachweisbaren Syagrius,
andererseits auf Ausonius der Heihe nach Siburius, Probus (11),
den zuletzt am 3. April 382 durch eod. Theod. VIII 4, 13
nachweisbaren Severns und als dessen Nachfolger den Hypatins
folgen. Er begeht dabei einen weiteren Fehler, denn er über­
sieht, dass der erste an Hypatius gerichtete Erlass, eod.
Theod. XI 16, 13, dessen Datum nicht überliefert ist, der
aber am 13. April 382 in Karthago ausgestellt wurde, un­
möglich nur zebn Tage früher, nämlich nach dem an Severus
adressierten vom 3. April. in Mailand gegeben sein kann 1).

I} Gauz abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, dass Gratian
am 3. April sowohl an Beverus als auch schon an dessen Nachfolger
Verordnungen hätte ergehen lassen, und abgesehen davon, dass der
Inhalt von God. Theod. X[ 16, 13 Bestimmungen über die kaiser­
lichen Domänen - besondere Eile in der Publikation keineswegs er­
forderlich machen konnte. Ein Brief des Papstes Zosimus vom
21. März 418 wird 39 Tage später von einer karthagischen Synode
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Dieser Erlass zeigt vielmehr, dass Syagrius, Hypatius und
Severus am 3. April 382 seit wenigstens einigen Woehen alle
drei gleichzeitig Prätorianerpräfekten gewesen sind. Da nun
sowohl Hypatius, wie das erwähnte karthagische Propositum
in Ood. Theod. XI 16, 13 zeigt, von Anfang an als auch
Syagrius während seiner ganzen Amtszeit (s. Seeck, Rhein.·
:Mus. LXIX 24, Anm. 1) für Italien und dessen Nebenländer
kompetent war, so muss Severns am 3. April 382 pmefecius
praetorio Galliamm gewesen sein. Um die Jahreswende
381/8'l umfasst der Amtsbereich des Severus aber noch die
Diözesen der Mitte, da nicht nur am März in Karthago
(Ood. Theod. XII 12,8), sondern auch noch am 2. April in
Rom (Ood. rrheod. VII 18,6) je ein an· ihn als Prätorianer­
präfekten gerichteter Erlass öffentlich ausgestellt wurde und
die stadtrömische Publikation von Gesetzen auf deren Unter­
fertigung innerhalb weniger Monate zu folgen pflegtl). Es

empfangen (Migne Lat. 20,678); ein von Gratian am 16. Juni 383 in
Verona gegebener }i~r1ass an den Prokonsul von Afrika geht diesem
45 zn (Ood. Theod. I 3,1). Da bei 24 anderen Gesetzen
der zeitliche Abstand zwischen Datum und afrikanischem Acceptum
oder Propositum von mindestens zwei vollen Monaten bis zu ungefähr
einem Jahre variiert (s. Seeck, Regesten zum 3. und 8. Nov. 313,
1. Juni 314, 13. Aug. 316, 16. Nov. 318, 30. Juli 325, ·4. Aug. 334,
21. Okt. 335, 27. Juni 349, 2. Sept. 356, 2. Fehr. 357, 18. Jan. 360,
26. Okt. 362, 13. Mai und 12. Sept. 364, 18. Okt. 365, 30. Mai 372,
7. Sept. 374, 30. Jan. 378, 9. März 386 [dazu S. 79 f.], 19. Juni 391,
15. Nov. 407, 25. Juni 410 und 8. Fehl'. 414), so dürfte Seeck, Regesten
S. 99 mit Recht eod. Theod. I 15,9, eine aus dem fernen Triel', an
den Vikar yon Afrika gegebene Verordnung, durch eine leichte
Emendation auf den 1. Jan. (statt des überlieferten 1. Juni) datieren,
wodurch sich das überlieferte Intervall von 36 Tagen auf mehr als
sechs Monate erhtlht. Dann empfiehlt es sich wohl auch, in einem
am 17. April 321 'aus Sirmium an den magistet' privatae t'ei Africae
gegebenen Erlasse (Ood. Theod. XI 19,1) accep. XV kalo Iul. (statt
Iun.) 1(at·thag. zu schreiben (vgl. Seeck, S. 101), also den
ü.berlieferten Zeitabstand von 31 Tagen auf 61 Tage auszudehnen. Doch
will ich nicht behaupten, dass diese beiden kürzesten unter den in bezug
allf Afrika überlieferten Intervallen unbedingt falsch sein müssen,
zumal bei ihnen ebenso wie bei den yorhin erwähnten nächstkürzestHl
von 39 und 45 Tagen das betreffende Schriftstück unmittelbar nach
Afrika geschickt worden ist und nicht, wie der uns beschäftigende
Erlass an Hypatius Ood. Theod. XI 16,13, auf dem Umwege über die
Prätorianerpräfektur.

') Das längste nachweisbare Intervall zwischen Datum und stadt­
rtlmischer Veröffentlichung oder Empfaugsbestätigung eines Gesetzes
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ist also um die Jahreswende 381/82 die italienische Präfektur
kollegialisch, nämlich durch und Beverus, besetzt
gewesen i der letztere hat diese Stellung bald darauf mit der
eines praefectu8 lJraetm·jo Galliarum vertauscht, während statt
seiner im italienischen Sprengel Hypatius an die Seite des
Syagrius trat. Die von Seeck für die Jahre 383-387 nach­
gewiesene Kollegialität in der Prätorianerpräfektur von llly­
ricum, Italien und Afrika ist demnach schon von Gratian
eingeführt worden. Aus aUedem ergibt sich für die Jahre
379-383 folgende Liste der Prätorianerpräfekten Gratians:

Praefecti praetorio Galliarum et ItaUae.
Ausonius 319. Hesperius 379.

Praefectipraetorio lllyrici, Italiae et Africae.
Biburius 3. Dezember 379.
Probus (II) Winter 379/80.
Byagrius 18. Juni 380 bis spätestens Ende 381.

Syagrius - Sommer 382. ISeverus Winter
Hypatius ca. Februar 382 -28.

Probue (III) 19. Januar 383 Mai 383 (Cod. Theod. II 19, öl.

Praefecti praetorio Galliat·utn.
Hesperius - 14. Mai 380.
Probus (II) 21. Juni 380.
Beverus B. April 382.
Hilarius 19. Februar 383.
Gregorius Sommer 383 {Sulp. Sev. chron. II 49,

Zu dieser Ordnung passt vortrefflich die Tatsache, dass
Ende 381 auch im Osten in der Besetzung des höchsten
Staatsamtes eine wichtige Änderung erfolgte; damals hörte

der dortigen Prätorianerpräfektur die Kollegialität auf,
die, wie Seeck, Rhein. Mus. LXIX 20 f. gezeigt ha.t, im Osten

beträgt 121 Tage (Cad. Theod. XIV 3, 10 vom 7. Juli 310). Ein anderes
Mal ist ein zeitlicher Abstand von mehr als drei Monaten sehr
wahrscheinlich (s. Seeck, Regesten zum 27. Sept. 364). Bei 27 Gesetzen
ist er dagegen nachweisbar kUrzer als drei Monate (s. Seeclt, Regesten zum
19. März 314, 18. Juli 310, 20. Juli und 16.0kt. 319, 30. und 31. Jan.
und 17. Dez, 320, 9. April 324, 1. März 328, 19. Juni 329, 4. Dez. 342,
28. März 350, 11. April und 2. Dez. 356, 18. Juni und 31. Okt. 359,
24. Febr. 360, 8. Oltt. 364, 6, Febr. 365, 5. Juli 372, 4. Aug. !lud
22. Sept. 319, 18. Juni 380, 29. März 381, 6, Juli 386, 3. April 419
und 17. Juni 449), bei 21 von ihnen kürzer als zwei Monate, bei 8
von diesen kürzer als ein Monat. Die in Rom selbst Ge­
setze, bei denen wohl stets das Intervall kürzer als ein Monat war
(vgL Seeck, Regesten S. 10), sind hier nicht berücksichtigt.
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zur seihen Zeit eingeführt worden sein dürfte, zu der Gratian
die gallische und die italienische Präfektur untet gemeinsame
kollegialische Verwaltung stellte. Dass, wie es scheint, nicht
nur die Einführung, sondern auch die Abschaffung der Prä­
fektenkollegialität im Osten mit Veränderungen in der Organi­
sation der Präfekturen Gratians zeitlich zusammenfiel, lässt
vermuten, dass Gratian und l'heodosius heide Male einver­
nehmlich handelten. Um so mehr abzuweisen sind Seecks auch
sonst grundlose Hypothese von einem ,sehr gespannten Ver­
hältnis', das seit 381 zwischen den Kaisern bestanden habe,
und die weitreichenden Folgerungen, die Seeck. an diese
Hypothese knüpft.

Zusammen bewirkten die erwithnten Massnahmen Gratians
und Theodosius' d. Gr. von 381, dass die Anfang 379 fest­
geset7,te Vierzahl der Prätorianerpräfekten des Gesamtreiches
bestehen blieb, was insofern nicht ganz hedeutungslos war,
als nach der staatsrechtlichen Theorie alle gleichzeitig im
ganzen }leiche vorhandenen Prätorianerpräfekten ebenso wie
die Kaiser eine kollegial ische, sich territorial aufdas Gesamtreich
erstreckende Kompetenz haben. Das zeigt sich bekanntlich
vor allem darin, dass grundsätzlich die Präfektenedikte nach
Analogie der kaiserlichen Erlasse mit den Namen aller gleich­
zeitigen Inhaber des Amtes iiberschrieben waren (vgl. Mommsen,
Ges. Sehr. VI 285), so zwar, dass noch ein im ersten Drittel
des VI. Jahrhunderts erlassenes Edikt des lIraefectu8 praetorio
lJe?' Orientem Flavius 'fheodorus Petrus Demosthenes neben
diesem in der Überschrift auch den praefectu8 p1"aetm"io Italiae
des ost.gotischen Königreichs Flavius Faustus I) und, korrekter
Weise an letzter Stelle, den prapfectus p1'aetm'io pm" fllyl"icum
I~lavius Stephanlls nennt. (.J llSt. nov. 166, vgl. u. S. 392). Ganz
ebenso wurden aber auch wie in Unterbreitungen an den
Kaiser all e Kaiser (s. die Relationen des Redners Symmachus
als Stadtpräfekten a. 384; ferner eoll. AveI!. n. 2,1; 14,3;
16,1; 17,1 ;19,2; 34,1), so in Unterbreitungen an den
Prätorianerpräfekten grundsätzlich all e Prätorianerpräfekten,
die es zur Zeit im ganzen Reiche gab, angeredet (8. Abhdl.

I) Es ist bezeichnend, dass man im Ostgotenreiche diese demon­
strative Betonung der Reichseinheit nicht mehr kennt; das beweisen
Cassiod. val'. XI und XII durchweg, "gI. besonders Val'. XI 8: Edictum
per provincias. Senator ppo. übrigens wird hier auch der Prlttorianer­
prllfekt des ostgotischen Gallien nirgends berücksichtigt.
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d. Götting. Gas. d. Wiss., PhiI.-hist. Kl., XV 1 [1917], 21;
danach Seeck, Regesten zum April 449). Während aber die
verschiedenen Kaiser durch ihre MÜnzen, Jubiläen, Siegesfeiern
und hänfigen I{onsulate auch in den nicht von ihnen regierten
Provinzen hekannt waren, gilt von den obendrein viel rascher
als die Kaiser wechselnden Präfekten ausserhalb ihrer Sprengel
keineswegs dasselbe; kam es im V. .Jahrhundert doch sogar
yor, dass die Prätorianerpräfekten selber von ihren in der
anderen Reichshälfte tätigen Amtsgenosseu nur den einen
kannten 1). Schon im IV. Jahrhundert gibt es in den einzelnen
Sprengeln viel häufiger nur einen Prätorianerpräfekten als
zwei, nnd im Anfang des V. Jahrhunderts verschwindet in
beiden Reichshälften die Doppelbesetznng von Sprengelpräfek­
turen für immer; umso unverständlicher musste es den Unter­
tauen werden, dass der Präfekt, den sie als physisches Einzel­
wesen sahen und kannten. amtlich immer als eine Mehrzahl
auftrat und auch von ihnen als solche behandelt werden
musste. Es scheint, dass diese Seltsamkeit den allgemeinen
Sprachgebrauch verwirrend beeinflusst bat; so erklä.rt es sich,

. dass öfters auf befremdliche Art in Quellen von Prätorianer­
präfek:ten im Plural die Rede ist, wo man einen Singular
erwarten möchte :I).

1) S. Seeck, Regesten S.10 oben. Umso verzeihlicher ist es, dass
auch der praeses Osrhoenes in seiner eben zitierten an den Präfekten
des Ostens Relation vom April 449 den praefeetus praetorio
Galliarum nicht kennt und deshalb auslässt.

2) Z. B. Migne Gr. 116,1265: n"iiv J'1'jvbnaiJm T:OV ']AAVl;wIOV im­

dt!'X:wv UV'Y'YEV.qS, wozu H. Gelzer, Themenverf. 38 nur eine recht ge­
zwungene Erklärung findet. In dem zuletzt von Streichhlln, Zeitschr.
d. Savigny-Stift., Kanon. Abt. XII 361-365 behandelten echten Briefe
Theodollius' H. an Honoriua heisst es (Migne Lat. 20,771): ... acl viros
iHust1'es p1'aefectos praetorii IlllP'ici nostri seripta porroo;imus .. "
Hilflos sagt darüber StreichlJan S. 3'65: ,Da um 422 ein Wechsel der
Prll.fekturpräfekten (sie) in IlJyrien stattfand, spricht Theodosius von
Präfekten IlJyriens'; in Wirklichkeit ist wohl schon hier der Plural
in formelhafter Erstarrung gebraucht. - Der Vikar des ostgotischen
Gnllien heisst wie die kaiserlichen Diözesanvikare vicarius praefec­
torull1, (Gassiod. var. III 16,2; 17,2) zu einer Zeit, zu der Theoderich l

die praefectu1"a p1'aetorio GaZliaruln bestimmt noch nicht erneuel·t
hatte. Ebenso auch in oSlgotischer Zeit deI' vicarius urbis Romae
(Var. IX 7,2; vgl. VI 15,1). Vgl. auch Cassiod. var. V112,2; 21,3.
VIII 31,1. Just. nov. 167, ein zwischen 546 und 551 erlassenes
Edikt des praefectus praetorio per Orientem Fl. Gomitas Theodorus
Bassils, ist iiberschrieben: (JJ Adiltos KOfthaS @eeJowt!0S Bduuos, Q L
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In einer Hinsicht kam noch im letzten Viertel des IV.
Jahrhunderts die gemeinsame Verwaltung des ganzen Reiches
durch das Kollegium aller im Amte befindlichen Prätorianer­
präfekten auch tatsächlich zur Geltung. Seeck, Rhein. Mus.
LXIX 37 hat darauf hingewiesen, dass J. S6!) zum ersten
;\fale in der offiziellen Titulatur eines Präfekten dessen Amts­
bezirk genannt wird, und dazu bemerkt: ,',. erst damit ist
auch formell anerkannt, dass die einzelne Präfektur nicht
auf das ganze Reich zu beziehen ist: Die Inschriften aber
(Dessau 1267 f.), die den Sex, Petronius Probus nach dessen
Tode als praefecius pmetol'io quater bezeichnen, zeigen damit,
dass Seeck die Tragweite seiner eben erwähnten Beohachtung
überschätzt hat. Da nämlich feststeht, dass Probus in den
Jahren 383-387 zweimal Prätorianerpräfekt gewesen so
können seine ununterbrochenen Amtsverwaltungen in. den
Jahren 367-376 und zwischen 379 und. 382 nur als je ein­
malige Bekleidung des Amtes, als die erste bzw. zweite unter
seinen vier Präfekturen gegolten haben, obwohl er, wie man
gesehen hat, 367-376 zuerst GalIien und dessen Neben­
ländern, dann in II1yricum und schliessIich in IlIyricum, Italien
und Afrika, 380 zuerst im italienischen, dann im gallischen
Sprengel fungiert hat. Wenn aber demzufolge die Verände­
rungen seines örtlichen Wirkungskreises keine neuerlichen
Ernennungsakte seitens des Kaisers erforderten - während
audererseits Iteration der Prätorianerpräfektur sogar hei un­
unterbrochener Wirksamkeit in ein und demselben Sprengel
vorkommt 1) -, so ist es klar, dass mindestens noch im J. 380

pera.A.on(!en€uun 0 ~ lna(!x 0 t rwv le(!ow 1"f(!atrw(!lwv ;I.€y 0 v U t v. Als
Präfekt in comitatu musste Bassus seine gleichfalls von Justinian
ernannten Kollegen kennen. Damals führte man also aus Bequem­
lichkeit nur mehr den Präfekten des eigenen Sprengels namentlich
an, hielt aber nichtsdestoweniger an der pluralischen Redeweise fest.
Die von Zachariae und Kroll zu den Präskripten in Just. nov. 166 f. ge­
äusserten unmöglichen Vermqtungen zu widerlegen, ist wohl überflüssig.

1) Bidon. epist. I 7,3: (Arvandus) praefecturam primam guber­
navit eum magna popularitate consequentemque cum maxima
populatione. § 11: confestim privilegiis geminae praefectu1'ae,
quant per quinquewnium repetitis fascibus rexerat, exau­
guratus. .. Vielleicht liegt eine solche Iteration, die nur den Zweck
einer Rangserhöhung gehabt haben kann, auch bei Prätorianerprll.fekten
des ausgehenden IV. Jahrhunderts in Fällen vor, in denen wir nur
einmalige Amtsführung nachweisen können, wie bei Postumianus (Coel.
Theod. XII 1,102), Vettius Agorius Praetextatus (CIL VI 1778 f.) und
Apodemius (Cod. Theod. XI 30,51).
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die territoriale Kompetenz rechtlich nicht am Amte des einzelnen
Präfekten haftete, sondern jedem der für das ganze !leich
ernannten Präfekten durch blosse Dienstzuweisung bestimmt
wurde.

Zum Schluss dieses Abschnittes noch eine allgemeine
Bemerkung über die Prätorianerpräfekturen. Je tiefer man
in ihr Wesen eindringt, desto deutlicher erkennt man, dass
die diokletianisch-konstantinischeVerfassung eine Art Föderali­
sierung des Reiches darstellt, deren Träger aber nicht die
Teilkaisertümer, sondern die Präfekturen sind. Sucht man
die Verwaltung des spätrömischen Imperium, wie es sich
.etwa seit Konstantins Tode darstellt, nach modernen staats­
rechtlichen Kategorien zu erfassen - was etwas ganz anderes
ist, als auf unhistOl'ische Art moderne Gesichtspunkte in das
Leben jener Zeit hineinzutragen -, so erhält man folgendes
Schema, dessen Nachprüfung für jeden Kenner der Epoche
leicht ist, dessen Ausfüllung aber nicht im Rahmen dieses
Aufsatzes zu erfolgen hat.

1. Das Gesamtreich. Die bis ins einzelne gehende
Gleichartigkeit der staatlichen Einrichtungen darf nicht dar­
über hinwegtäuschen, dass das Gesamtreich unter Teilkaisern
schon im IV. Jahrhundert nicht mehr als ein sehr loser
Staatenbund ist, dessen Glieder nur gemeinsam haben: 1. zwei
tatsächliche Nullitäten, nämlich Konsulat und Kollegialität
der Prätorianerpräfekten; 2. die Kollegialität der Kaiser, die
aber nur wirksam ist a) in der Kaiserkreierung durch Koop­
tation seitens des Kaiserkollegiums, b) in der durch die fiktive
Gemeinsamkeit der kaiserlichen Legislation bewirkten weitest­
gehenden Erleichterung der - infolgedessen regelmässig statt­
findenden - Rezeption von allgemein anwendbaren Gesetzen des
einen Teilkaisertums im Bereiche des oder der anderen; 3. eine
sehr dehnbare, weil nicht genauer festgesetzte Pflicht wechsel­
seitiger Hilfeleistung gegen äussere, vielleicht auch gegen
innere Feinde; 4. ius hO'/lomm, conubiztm und commercium
der Untertanen innerhalb der durch die Standeszugehärigkeit
einem jeden gezogenen Schranken; 5. die Münzen bei vo1l 2

ständig getrennter Verwaltung des Münzwesens ; 6. wahrschein­
lich die Gültigkeit der Postbenützungsscheine (evectiones und
tmctoriae).

II. Das Teilkaisertum, dessen Funktionen auto­
matisch zu solchen des Gesamtreiches werden, sobald es in
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diesem einen einzigen Augustus oder vielmehr einen einzigen
comitatu8 gibt. Den unter der Herrschaft eines I{aisers ver­
einigten Gebieten sind gemeinsam: 1. die Person und Hof­
haltung des Herrschers, dessen wesentliche Prärogativen die
folgenden sind: a) Befehlsgewalt über alle öffentlichen Funk­
tionäre in Bezug auf deren amtliche Obliegenheiten; b) höchstes
militärisches Kommando; cl ein in der Theorie unbeschränktes
Recht, Gesetze zu geben sowie Privilegien zu erteilen und
zu widerrufen; cl) willkürliche Ernennung und Entlassung aller
militärischen und zivilen Funktionäre von Magistratscharakter
(mit Ausschluss der rein munizipalen); e) Mitwirkung bei der
Anstellung der Offizialen; f) das höchstens durch senatorische
Privilegien beschränkte Recht, jeden Zivil- und Kriminalpro­
zess in erster Instanz an sich zu ziehen und endgültig zu ent­
scheiden; g) eine höchste Appellationsgerichtsbarkeit, die aber
durch die konkurrierende der Prätorianerpräfekten auf eine
Minderzahl der vorkommenden Prozesse beschränkt h) das
Recht, nach Gerichtsurteilen der Prätorianerpräfekten Retrak­
tation anzuordnen. Nicht zu trennen von der Gemeinsamkeit
des Herrschers ist ferner die Gemeinsamkeit: 2. der aus­
wärtigen Politik; 3. der hauptsächlich durch die agentes in
rebus geübten Kontrolle der gesamten, insbesondere der prä­
fektorischen Verwaltung; 4. der staatlichen Fabriken und
Bergwerke; 5. der Münzverwaltung ; 6. des weitaus kleineren
Teiles der öffentlichen Abgaben; 7. des grössten Teiles der
fiskalischen Domänen; 8. der Gerichtsbarkeit in fiskalischen
Zivilprozessen.

Irr. Der PräfektursprengeI. Die Prätorianerprä­
fekten sind zwar an die ihnen fallweise vom Kaiser, der sie
ein- und absetzt, erteilten Befehle gebunden, im übrigen ist
ihre Verwaltung vollständig autonom; denn, wie ich es in
meinen Untersuch. über d. Officium d. Prätorianerpräfektur 46
formuliert habe, die Prätorianerpräfekten amtieren zum
Unterschied von den anderen illusl1-es administ?-atores nicht
in Kaisers Dienst, sondern an Kaisers Statt. In ihre Kom­
petenz gehören: Lein sekup.däres Gesetzgebungsrecht im
Rahmen der geltenden kaiserlichen Gesetze und mit Be­
schränkung auf die nicht dem ganzen Herrschaftsbereich des
Kaisers gemeinsamen Angelegenheiten; 2. eine mit der kaiser­
lichen lwnkurrierende höchste Appellationsgerichtsbarkeit;
3. die Sorge für den Unterhalt des Heeres sowie die Aus-
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zahlung von Gehältern und' Löhnen an sämtliche im Prä­
fektursprengel dienstlich beschä,ftigten Militärpersonen und
Zivilangestellten des Staates; 4. die Verwaltung des Post­
wesens unter hier besonders intensiver Kontrolle durch die
agentes in rebus; 5. die Verwaltung der staatlichen Waffen­
lager ; 6. die Errichtung und Erhaltung der öffentlichen
Bauten; 7. die Verwaltung des weitaus grässeren Teiles der
öffentlichen Abgaben; 8. die administrative Leitung der Zünfte
und die Regulierung der Marktpreise, welch letztere nur selten
durch den Kaiser erfolgt; 9. die administrative Leitung des
höheren Schulwesens; 10. im allgemeinen die Aufrechterbal­
tung von Huhe und Ordnung, gegebenenfalls im Zusammen­
wirken mit den Militärbehörden. - Die Stadtpräfekten von
.Horn und von Konstantinopel haben im Vergleiche zu den
Prätorianerpräfekten nur insofern qualitativ geringere Befug­
nisse, als einerseits ihre Kompetenz durch die der Senate,
insbesondere deren Gesetzgebungsrecht, beschränkt ist, anderer­
seits von den Gerichtsurteilen des Stadtpräfekten an den Kaiser
appelliert werden kann.

IV. Die D i ö z e sen. Die Verwaltungen der einzelnen
Diözesen (vicm'iae praefect'ttrae) waren von ihrem Schöpfer
Diokletian als eine mit der Präfekturzentrale konkurrierende
kaiserliche Instanz gedacht; diese Vorstellung verblasst jedoch
allmählich, die Diözesanbehörden werden immer mehr zu
Vollzugsorganen der Prätorianerpräfekten, die Diözesen zu
administrativen Unterteilungen der Präfektursprengel. Als
solche haben wir sie oben S. 361 f. noch im Illyricum des
VII. Jahrhunderts nachweisen können; dagegen haben schon
zur Zeit der Notitia dignitatum gewisse (im italienischen Prä­
fektursprengel zwei) Diözesen keinen Vikar und durch Justinian
wird der Vikariat fast überall beseitigt.

V. Die Provinzen. Die Provinzstatthalter empfangen
ihre Weisungen vom Präfekten, der ihr Richter ist und auf
dessen Vorschlag der I{aiser sie ernennt und entlässt, und,
so lange es einen Diözesanchef gibt, von diesem; ferner vom
Kaiser unmittelbar bzw. durch den magister officion.un, wes­
halb in einem uns bekannten Falle vom April 449 der praeses
Osrhoenes eine Relation an die Pratorianerpräfektur und
an das magisteriurn officiontm richtet (Abhdt d. Gött. Ges.
d. Wiss., Phit-hist. In, XV 1,21. 33; danach Seeck, Regesten
S. 381). Die gemeinsamen Finanzminister des Kaisertums
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aber, die vielmehr in den Provinzen ihre eigenen auf dIe
Unterstützung durch die Statthalter angewiesenen, weil den
Untertanen gegenüber kein Koerzitionsrecht besitzenden ­
Vertreter haben, sind nur in sehr beschränktem Masse als
Vorgesetzte der Statthalter anzusehen, und im allgemeinen
kann man sagen, dass die mit der präfektorischen konkur­
rierende kaiserliche Gewalt in den Provinzen sich viel weniger
geltend macht als einst die mit der senatorischen konkur­
rierende des princeps in den Senatsprovinzen 1). Die Kom­
petenz der Provinzstatthalter erstreckt sich auf den ganzen
Geschäftskreis der Prätorianerpräfektur. Im VI. Jahrhundert
sind sie namentlich in Bezug auf die finanziellen Agenden
durch die ihnen ständig beigegebenen Sendlinge der Präfektur­
zentrale beinahe nullifiziert. Wenn daher seit 554 in Italien,
seit 569 im ganzen Reiche die Provinzstatthalter nicht mehr
vom Kaiser ernannt, sondern von den Bischöfen und weltlichen
Notabeln gewählt werden, so bedeutet das keine so grosse
Konzession des Staates an die lokalen Gewalten, wie lDan
bisher anzunehmen pflegte.

VI. Die civitates stehen unter der drückenden Botmässig­
keit der von der Präfektur ressortierenden Provinzstatthalter­
schaft. Die munizipalen Funktionäre stellen denmach die
unterste Stufe der präfektorisehen Verwaltung dar, heben
jedoch ausseI' den präfektarischen auch die nichtpräfektari­
schen Steuern ein, obwohl die gemeinsamen kaiserlichen
Finanzbehörden ihnen unmittelbar nichts zu befehlen haben.

Dieses Schema zeigt deutlich das grosse Übergewicht,
das der präfektorische Instanzenzug innerhalb der. gesamten
Verwaltung besitzt; eine Folge dieses Übergewichts, die selbst
wieder es fortgesetzt steigert,ist die von mir anderwärts~)

nachgewiesene Tatsache, dass in jener Zeit, in der trotz aller
scheinbaren Abkehr von den irdischen Dingen die finanz­
politischen Gesichtspunkte das öffentliche Leben durchaus
beherrschen, die Prätorialle1']:>räfektur die Einkünfte der
kaiserlich gemeinsamen Finanzministerien in wachsendem

1) Eine Ausnahme bilden bekanntlich bis ins V. Jahrhundert die
Provinzen Africa pl'oconsulal'is und Asia, in denen die Prokonsuln
<der Theorie nach ausachliesalich dem Kaiser unterstehen; im VI. Jahr­
hundert aber scheint sich der proconsul Asiae nur durch seinen höheren
Rang von den übrigen Statthaltern zu unterscheiden.

2) Studien z. Gesch. d. byz. Reiches 144 H.
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Masse an sich reisst, so dass zu' ihren Gunsten die comitivae
sacm1'tJ,fn largÜionum und rentm p1'ivatarum immer mehr
zusammenschrumpfen, Das in der Präfekturenverfassung
so und nicht mit dem ganz schiefen Ausdruck ,Dominat' ist
die zwischen Prinzipat und Logothesien- und 'rhemenverfas­
sung liegende Periode innenpolitischer Entwicklung zu
zeichnen - zum Ausdruck kommende föderalistische Prinzip
ist ohne wesentlichen Einfluss auf die Gesamtschicksale der
~ö s t lichen Reichshälfte seit 395 geblieben, da von dieser
nm ein Fünftel des Bodens und wohl höchstens ein Siebentel
der Bevölkerung zur ilIyrisohen Prätorianerpräfektur gehört,
der Umfang und die Interessen der orientalischen Präfektur

.infolgedessen von denen der gesamten lJa1'tes O,'ientis sich
nur wenig unterscheiden; der praefectus pmetm'io in comitatu
ist daher im Osten zugleich tatsächlic,b, wenn auch nicht
formell, leitender Minister des ganz en kaiserlichen Herr­
schaftsbereiches. So wirkte die·präfekturenverfassung im
Osten recht eigentlich zentralisierend und es bedeutete keine
Gefahr für die Einheit der östlichen Reichllhälfte, dass die
dortige Wehrmacht unter dem meist nur scheinhaften Ober­
befehl des Kaisers in zunächst fünf wesentlich gleiohberech­
tigte Generalkommanden zersplittert war; vielmehr diente
diese Zersplitterung nur noch dazu, Ansehen und Macht der
höchsten Zivilbehörde zu erhöhen, der keine gleichwertige
Militärbehörde gegenüberstand, Gerade umgekehrt liegen nun
die Dinge im Westen. Die gallische und die italienische
Prätorianerpräfektur halten einander an Umfang und Be­
deutung so ziemlich die Wage, ihre Interessen gehen, wie
Sundwall, Weström. Studien (1915) 8 ff. richtig hervorgehoben
hat, je länger je mehr auseinander. Die Zentralisierung der
weströmischen Heeresleitung in den Händen des als magister
peclitmn praesentalis systemisierten magiste1' lltriusque militiae
hilft nicht, den präfektorischen Dualismus einzudämmen,'
sondern schwächt lediglich die kaiserliche Gewalt; der Inter­
essengegensatz zwischen den abendländischen Präfekturen
macht sich um so ungehemmter geltend, als die Präfekten
des Westens nicht, wie die der östlichen Reichshälfte bald
ausschliesslich, hmeaukratische Träger der römischen Staats­
idee sind, sondern in der einen Präfektur italienische, in der
anderen gallische Hocharistokraten und Grossgrundbesitzer.
Während das Interesse der spätrömischen Bureaukratie au

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. I,XXIV. 26
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den spätrömischen Staat gebunden der ihre Allmacht zu
verwirklichen sucht, sind die Interessen der adeligen Gross­
grundbesitzerklasse sowohl von denen des Staates als auch
länderweise untereinander verschieden. Die sozialen und
nationalen Bestrebungen der unterdrückten ägyptischen und
syrischen Massen werden nur im Gewande des monophysiti­
sehen Kirchentums sichtbar, der italienische Separatismus
des VII. und VIII. Jahrhunderts meist im Gewande der recht­
gläubigen Abwehr byzantinischer Ketzereien. Der Separatis­
mus unter den Besitzenden Galliens im V. Jahrhundert, der
von der gleichzeitig beginnenden Unruhe in den orientalischen
Nationen ganz verschieden, dem späteren italienischen Sepa­
ratismus aber klassenmässig verwandt' ist, bedurfte zu seiner
Entfaltung religiöser Vorwände nicht. Denn die Präfekturen­
verfassung hat ihm im Verwaltungsorganismus der p"aefectum
praetm'io Gallia1'um selbst das denkbar beste Werkzeug zur
Durchsetzung seiner Ziele bereitet; sie hat daher mittelbar
zum Zerfall der westlichen ReichslÜl.lfte viel beigetragen.

IV. Ostgotisches.

L. Schmidt leitet seinen Aufsatz ,Die comites Gothorum.
Ein Kapitel zur ostgotischen Verfassungsgeschichte', Mitt. d.
öst, lnst. f. Geschichtsforsch. XL (1924) 127-134, mit der
Bemerkung ein, Hartmann, Gesch. H. 12 (1923) fusse im
Verfassungsgeschichtlichen auf den ,grossenteils überholten'
einschlägigen Ausführungen Mommsens und bedeute ,daher
in manchen Punkten keinen Fortschritt'. Die so erweckte
Hoffnung, man werde in Schmidts Darlegungen einen Fort-
schritt können, wird indessen enttäuscht.

S. 127 f. und 133 f. wiederholt Schmidt in der Haupt­
sache die Ansichten über Theoderichs Beziehungen zu den
Alamannen und über die Datierung einiger Briefe beim
Cassiodor, die er am eingehendsten 1915 in seiner Gesch.
der deutschen Stämme II 294-301 vorget,ragen hat. Er
meint, die alte Provinz Maxima Sequanorum und beide
Rätien hätten zum Ostgotenreich gehört. Davon kann aber,
wie Hartmann mit vollem Recht behauptet, keine Rede sein.
Abgesehen davon, dass in den Quellen zur Geschichte des
Ostgotenreiches der Maxima Sequanorl1m mit keinem Worte
gedacht wird, heisst es bei Cassiodor einerseits in der Fonnnla
ducatus Raetiarum: Iiaetiae nal1tque 'in1mimina 8unt Ithliae et
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cl,!,~(,stra pt'ovinciae (Val'. VII 4, 12), andererseits von Comö
diese Stadt sei m~mimen claustmle der Provinz LignrieJJ
(Val', XI 14,1), Die Gleichheit des Ausdrucks in beiden
Fällen zeigt, dass die Maxima Sequanornm ebensowenig zum
italienischen Königreich gezählt werden kann wie der bej
weitem grössere Teil von Rätien 1). Wenn Schmidt daraui
verweist, dass Cassiod. val'. XII 4, 1 den Rheinlachs, der sich
.oberhalb von Schaffhausen nicht findet, als einen Fisch de~

ostgotischen Reiches bezeichne, so ist zu entgegnen, dass de~

ganze Passus bei Cassiodor 2) nicht notwendig den Sinn haben
muss, den Schmidt ihm beilegt, nnd dass man nicht einmal
weiss, ob der von Cassiodor anchontgo genannte Fisch auch
wirklich der Lachs ist. Auch die Stadt Thedoricopolis, die

. der Geographus Ravennas IV 26 im alamannischen Gebiete
erwähnt, beweist nichts, da sie nach Theoderich von Metz
benannt sein konnte. Schmidt widerlegt also keineswegs Hart­
manns ansprechende, dnrch Kombination mit Procop. bell. Goth.
III 33, 7 gewonnene ErkläruIlgY2n Agath. I 6, p. 27 B., nach
welcher Theoderich die ,von Monim~en. als :FIUchtlinge er-·
kannten Alamannen in Venetien angesiedelt hat. Die cassio­
dorischen Briefe aber, die Schmidt auf blosse Vermutungen
hin S) im J. 502 oder noch früher gegeben sein lasst, fallen
entweder alle kurz vor den Ausbruch des fränkisch-west­
gotischen Krieges von 507 oder zum Teil in diese Zeit, zum
Teil in die Jahre 509-511, wie Mommsen, Cassiodor-Ausgabe
p. XXXII-XXXIV bewiesen hat; auf Mommsens Überzeugende
Argumentation, wie insbesondere den Hinweis auf das Lebens­
alter des Boethius, geht Schmidt in keiner Weise ein. Es
bleibt also trotz Scbmidt dabei, dass kein Brief in den
Varien vor Ende 506 und vor Cassiodors Quästur geschrieben

1) Vom berühmten castrum, Verruea !leisst es Cassiod. var. III
48, 2: tenet.s claustra provinciae '" feds gentibltS constat ob­
iechtln. Vgl. vor allem F. Schneider, Die Entstehung von Burg
u. Landgemeinde in H. (1924) 16. 21.

2) ..• tanta dominus possÜlere Cf' ecli tItr, quantis novita­
Ubus ep,datur . .. a Rlteno veniat anelWt'ugD '" sie decet f'efe/em
pase.we, ut a legatis gentilt111 cr ecl nt u r paene Dtnnia (die Deli­
kal;esse'll, nieht deren Provenienzorte) possÜle1'e.

s) Diese werden, auch wenn man von Cassiodor völlig absieht,
gegenstandslos durch die eiuleuchtende Erklärung von Enl1od. epist.
IU 15 bei Sundwall, Abhdl. z. Geschichte d. Römertlllns
(1919) 16. 22.

26*
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ist, und sowohl Hartmann als auch Bury, Lat. Rom. 12

461 f. halten an Mommsens Datierungen mit Recht fest.
Im Hauptteil seines neuen Aufsatzes untersucht Schmidt

die verschiedenen comitivae, die es im Ostgotenreiche gibt;
doch nur in einem nicht ganz nnerheblichen Punkte unter­
scheidet sich seine Auffassung von derjenigen, die schon
Seeck, R.-E. IV 641-643 vertreten hat. Wähl'end nämlich
Seeck meint, dass es in den Städten des ostgotischen Italien
zivile römische comites gegeben habe, die nichts anderes seien
als die früheren Kuratoren, lehnt Schmidt diese Identifizierung
mit gutem Grunde ab 1), ist aber freilich auch der Anl:licht,
dass ,Theoderich in den Städten, in ,denen eine comitiva
Gothorum errichtet wurde, das Amt eines römischen comes
civitatis' begründet habe, das ,von dem des curator sich nur
durch den Namen unterschied'. Das, worauf es ankommt
und wodurch sowohl Seeck als auch Schmidt in Gegensatz
zu Mommsen und Hartmann stehen, ist die Frage, ob es
überhaupt solche zivile römische comites gegeben hat und
nicht vielmehr Cassiod. va.r. VII 3 (Formula comitivae Go­
thorum p'er singulas civitates) und VII 26 (Formula comitivae
diversarum civitatum) zwei verschiedene Formeln für dasselbe
Amt sind. Da muss nun gesagt werden, dass da,s relativ
triftigste Beweismittel für die Existenz einer römischen
comitiva civitatis, die Überschrift von Val'. IV 45, wie schon
Mommsen hemerkt bat, hinfällig ist, weil hier neben dem
Plural comitibus der andere dejenso1'ibus steht und doch
niemand wird behaupten wollen, dass es in den Städten mehr
als einen deJenso1' civitatis gegeben habe. Dass es sich in
Val'. VII 26 um ein wichtigeres Amt handelt als das des
Kurators, wie Seeck, oder als eines, das von dem des Kura­
tors nur dem Namen nach verschieden ist, wie Schmidt meint,
geht daraus hervor, dass es zum Unterschiede von den muni­
zipalen Behörden ein staatliches officium hat (Val'. VII 2R).
Ja es hatte sogar z we i Offizien oder wenigstens zwei p,'in­
cipes officii; denn die letzterwähnte Formel ist überschrieben:
Formula principibus militum comitivae s(up"a) s(criptae),ulld
ofI'enbar ist der Fall hier analog zu dem in Val'. VII 25,
wo der gotische comes pTovinciae von Dalmatien zwei l"'in-

1) Doch halte ich es nicht für so ,unmöglich' wie er, dass in OlL
XI 268 res publica die Stadt Faenza bedeutet.
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cipes erhält 1) j clie bisher nicht gefunclene Erklärung dafür!
kann wohl nur die sein, dass dem einen die rein militärischen, i

dem anderen die jurisdiktionellen Agenden obliegen, so wie
im Osten hie und da Behörden gemischter militärisch-ziviler
Kompetenz zwei verschiedene Offizien haben 2). Damit scheint
mir aher auch die Richtigkeit der von Mommsen und Hart- i

mann vertretenen LeiIre erwiesen, denn nur cmnites Gotho"um'
haben im italienischen Königreich gemischte Kompetenz. i

Wenn Schmidt sowohl die gotischen comites provinciarum mit
, Ausnahme der in den Grenzprovinzen residierenden als auch

die gotischen comites civitatum Zivilfunktionäre hält, so
hat er Unrecht, widerspricht übrigens auch sich selbst, da
er andererseits ganz richtig den gotischen comes civitatis als
Befehlshaber der betreffenden Garnison und deu comes P"o­
vinciae als dessen militärischen Vorgesetzten ansieht. AllS
Val'. VII 26,3 glaube ich entnehmen zu dürfen, dass regelmässig
dieser ein comes primi ordinis, jener ein comes seC'lmdi ordinis
ist. Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass das Primäre und
stets Überwiegende inCl~n Befugnissen der comites GothoTum
da.s militärische Kommando ist, das. nach römischem Recht!·
die Gerichtsbarkeit über die Soldaten und deren l?amilien,!
hier also Über die Goten, in sich scbliesstj darin, dass jetzt'
auch alle Prozesse, in denen lediglich die eine Partei dem
Militärstande, d, h. dem gotischen Volke, angehört, die anderej
aber römisch ist, vor das militärische Forum des comes
Gothomm kommen, sich nur der Vorrang, den im
italienischen Königreich grundsätzlich das militärische Ele­
ment vor dem zivilen geniesst, und aus dem sich die Kon­
trolle, die von den comite.<l Gothomm tatsächlich und recht­
mässig über die Zivilverwaltnng ausgeübt wird, sowie ihre
Eingriffe in diese ergeben. Die den comites Gothorum von
Sehmidt ohne Einschränkung zugeschriebene Befugnis, bona
caduca zn konfiszieren, haben sie nur in den Fällen, in denen
der verstorbene Eigentümer Peregrine, also vor allem Gote,
war (Val'. IX 14,3). Schmidt übersieht ferner, dass sich
nicht feststellen lässt, ob die comites Gothorum gewisse uns

1) Demgemäss ist m. E. auch in der Vberschrift von Val'. VI 25
principi(ou)s zu schreiben. Hier handelt es sich um die höchsten
Offizialen des comes von Neapel.

2) Not. dign. Or. XXXVII 36 ff. 43 ff. (dttx et limeses A?·abiae).
Just. nov. 30, 1, 1 (p1'OC01181tl Capparlocirw).
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überlieferte Amtshandlungen, die in die zivile Sphäre ge­
hören, auf Grund ihrer ordentlichen Kompetenz und nicht
vielmehr auf Grund königlichen Spezialmandates vollzogen
haben, wie es jedem Würdenträger, also auch einem comes
Gotho1'1un, zuteil werden konnte. Als eine cornitiva 1'ei mili­
ta1'is wird die comitiva Gothontm auch dadurch charakteri­
siert, dass der König Athalarich Val'. IX 14,8 dem in unserer
Überlieferung in besonders hohem Masse mit Angelegenheiten
der Zivilverwaltung befassten comes von Syrakus und Sizilien
die Worte zuruft ,: vos (sc. Gothi) annis ium dejendite,
Romano8 sinite legum pace litigm'e.

Dass es nicht angeht, mit Schmidt die domestici der
comites provinciarum als höhere Bureaubeamte den milites
ihrer offtcia als ,Dienern, die zugleich seine (des comes)
Ehrenwache bilden', gegenüberzustellen, bedarf nach allem,
was schon über das Offizienwesen geschrieben worden ist,
keiner näheren Ausführung, Gründlich missversteht Schmidt
die Worte: Militum tibi numerus nostris servit expensis in
Val'. VI 22,3. Im allgemeinen ist die staatliche Besoldung
der rnilites de pm'te civili ebenso selbstverständlich wie die
der milites de pa1'te armata; die Stelle an sich lässt also
nicht ei'kennen, ob von dieser oder von jener Art milites
oder von beiden die Rede ist. Nicht selbstverständlich ist
aber, und deshalb wird es hervorgehoben, dass jene 'I1dlites
des comes von Syrakus nostris expensis dienen, d. h., wie der
oben S. 362 f. berührte, ganz analoge Fall des comes Pannoniae
Sinniensis deutlich zeigt, nicht auf Kosten der Präfektur,
sondern auf Kosten des königlicheu patrimonium. Bezüglich
der Pannonia Sirmiensis heisst es ausdrücklich, dass dies
iuxta consuetudinem vetm'em geschehe (Val'. IV 13, 1); es
handelt sich also wohl um eine auf alle comites pmvinciarum,
wenn nicht auf alle comites Gothorum sich erstreckende
Einrichtung, da ja die ostgotische Verwaltung der Pannonia
Sirmiensis selbst eben erst organisiert worden war, Demgemäss
geht auch eine Gehaltserhöhung, die Athalarich den domestici
der comites p1'ovincianan gewährt, auf Rechnung des pat1'i­
monium (Val'. IX 13,2). Da nun auch im ostgotischen Reiche
für den Unterhalt des Heeres in erster Linie die Prätorianer­
präfektur zu sorgen hat, so ist es klar, dass regelmässig nur
die Offizialen, nicht auch die Truppen der betreffenden comites
ihre Bezüge vom patrimonium erhielten. Bei der c01udiva
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Syracusana aber, auf die sich die zitierte Stelle Val'. VI 22,3
bezieht, liegen die Dinge nicht so einfach.

Als Justinian 537 die Verwaltung des eroberten Sizilien
einrichtete, wurde die Insel nicht dem kaiserlichen Prätorial1er~

präfekten von Italien unterstellt, sondern hinsichtlich der
Rechtsprechung dem quaesto?' sam·i palatii, hinsichtlich der
finanziellen Agenden dem comes sacri patrirnonii pe?' Italiarn
(Just. nov. 75 = 104). Der Kaiser begründet diese eigentüm~

liehe Ordnung damit, dass Sizilien seit jeher gewissermassen
kaiserliches Privateigentum (nostrurn quodamrnodo peculiurn,
§ 3) gewesen sei 1). Da Sizilien bekanntlich unter dem Prin­
zipat senatorische Provinz, dann,· und zwar nachweisbar noch
unter Valentinian IH., eine unter den suburbikarischen Pro­
vinzen der italienischen Prätorianerpräfektur ist, so habe ich
jene Behauptung Justinians in meinen Studien z. Gesch. d.
byz. Reiches._179 ebenso verworfen, wie wir die Angaben von
Just. nov. 11 überSirmiUni (s. o. S. 357 ff.) verwerfen müssen.
Ebendort S. 179 ff. habejch aber schon gezeigt, dass der kaiser­
liche comes sacri patrimonii pm' Italiam einerseits zwar mit
dem von Lyd. de mag. II 27 erwähnten 1tar:ecp.anJtor;; identisch,
andererseits aber von dem durch Justinian beseitigten comes
sacri patrimonii, den Kaiser Anastasius geschaffen hatte,

'verschieden ist und vielmehr die Kompetenz des königlich
ostgotischen comes patrimonii erhält. Es lässt sich nun weiter
zeigen, dass in der tendenziös formulierten Angabe Justinians
über die frühere Sonderstellung Siziliens insofern ein Körn­
chen Wahrheit steckt, als zwar noch nicht unter den west­
römischen Kaisern, wohl aber im italienischen Königreich die
Insel tatsächlich der cfJmitiva patrimonii mindestens in dem
Masse unterstand, in welchem sie Jnstinian seiner comÜiva
sam'ipatrimonii per Italiamunterstellt. Während es schlechter­
dings an jedem Anhaltspunkte dafür fehlt, dass unter Odo­
vakar und den ostgotischen Königen die Kompetenz der
italienischen Prätorianerpräfektur sich auf Sizilien erstreckt
habe, wird im J. 509/10 der comes pat1'Ünonii mit sizilischen
Getreidetrallsporten für die Armee in Gallien befasst (Val'.
IV 7); und dieser Fall, der infolge seiner Besonderheit noch
nicht notwendig die einschlägige Kompetenz des Prätorianer~'
präfekten für Sizilien auszuschliessen braucht, gewinnt an

1) § 2: semper Sicilia quasi peculia1'e aliquid commoclum
imperatoribus accessit.
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Bedeutung, wenn man hinzunimmt, dass es von einer un­
genannten Provinz heisst, sie unterliege der m'dinatio des
cornes pat1'irnonii, so dass dieser einen Prozess zwischen den
Kurialen und den übrigen lJossesso1'es einer ,leider nicht zu
identifizierenden Stadt in letzter Instanz entscheidet (Val'.
IV 11). Auch hat der comes pat1'imonii mit der Ergänzu:dg
der Flottenmannschaft in einer Weise zu tun, die sich n.icht
lediglich mit seiner Stellung als Chef der Krongüterverwaltung
erklären lässt (Val'. IV 15) 1). Festen Boden gewinnen wir
durch Val'. IX 9-12 aus den ersten Monaten Atha,larichs.
In Val'. IX 9 macht der König den Goten und Hömern in
Dalmatien (§ 1) die Mitteilung, dass er ihnen einen noch
unter Theoderich ausgeschriebenen Zuschlag zur allgemeinen
Grundsteuer erlassen habe, Val', IX 10-12 betreffen die
Verfügung derselben Massnahme für die Grundbesit.zer Sizi­
liens, Es wird nicht gesagt, welcher Minister in dieser An­
gelegenheit für Sizilien zuständig war; bezüglich Dalmatiens
aber heisst es ausdrücklich, dass der königliche Befehl, den
Steuerzuschlag zu streichen, an den comes pat1'imonii ergangen
war 2). Damit ist eindeutig -bewiesen, dass die präfel\torische
Finanzverwaltung sich nicht mehr auf Dalmatien erstreckte,
sondern hier durch die comitiva pat1'imonii ersetzt war;
steht dies aber fest, so dürfen wir auf Grund der vorhin
zusammengestellten Indizien dasselbe auch für Sizilien an­
nehmen. Dass gerade Sizilien und Dalmatien von der Finanz­
verwaltung der italienischen Prätorianerpräfektur und wohl
überhaupt von deren Verwaltung eximiert sind und dem comes
pat1'imonii unterstehen, dessen Vorläufer bekanntlich d!?r
vicedominus Odovakars ist, wird so gekommen sein: Sizilien
war vandalisch und in Dalmatien gebot der Kaiser .Jutins
Nepos, als dem weströmischen Kaisertum in Italien Odovakar
ein Ende machte; als dieser dann noch im J. 476 durch
seinen Vertrag mit Geiserich Sizilien und nach dem rode
des Nepos (480) Dalmatien seinem Reiche einverleibte, wird
er es nicht für zweckmässig gehalten haben, die Macht
seines Prätorianerpräfekten in demselben Masse zu vermehren.
In ursächlichem Zusammenhang mit der Übertragung prä-

1) Val'. V 18-20 sind dagegen hier nicht heraBzuziehen,
ß) Val'. IX 9, 3: .. , l)el' qual'tant indietionem qlwd a vobis

altgmellti nOllline quaerebatul', illusti'em virum. cOlnitelll
l'~wnii nostri lI,une iussimu8 remOVe2'1l,
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fektorischer Befugnisse über Sizilien und Dalmatien an den
königlichen vicedominu8 steht natürlich der Umstand, dass
in den heiden genannten Provinzen der königliche Boden­
besitz besonders ausgedehnt war: es ist kein Zufall, dass
unter Odovakar gerade in Sizilien und Dalmatien durch den
vicedominus königlicher Besitz vergabt wird (Urkunde Odo­
vakars vom J. 489, Marini n. 82). Eine weitere Stütze findet
die dargelegte Ansicht in der merkwürdigen Tatsache, dass
noch das militärische Kommando des byzantinischen Exarchen,
der ja fas~ dasselbe in Wirklichkeit ist, was die germanischen
Rönige der staatsrechtlichen Theorie nach gewesen waren,
im Gegensatz zur gleichzeitigen Präfektur Italien
auch Dalmatien (s. Hartmann, Geseh. It. 12 343.394 Anm. 3)
Vnd bis zur Errichtung des Thema Sizilien auch diese Insel
11\'Ufasst zu haben scheint 1). Gehörte aber im Ostgotenreiche
(He gesamte Finanzverwaltung von Sizilien in das Ressort der
i;omitiva patrimonii, so werden auch die in Sizilien garni­
sonierenden, dem come8 von Syrakus, von dessen Formel
Var. VI 22 wir ausgegangen sind, untergebenen Truppen
nicht durch die Prätorianerpräfektur, sondern durch das
patrimonium erhalten worden sein. -

Der f!ribunu8 provinciae (Val'. VII 30) ist, wie Schmidt
richtig bemerkt, ein ,Exponent des Provinzstatthalters', dessen
mitverantwortlicher Stellvertreter oder Gehilfe. Er ~ist aus
dem Offizialenstande hervorgegangen, besitzt aber Magistrats­
charakter. Mehr lässt sich über ihn nicht sagen; denn es
geht nicht an, mit Mommsen aus den Worten: vobis in sUl,m­
dicto }l,onoTe praesideat herauszulesen, dass er Vorsitzender
des concilium tp'rovinciaeals Nachfolger des alten flamen
provinciae sei. Schmidts Behauptung, dass Mommsen den
tribunus lJrovineiae für einen Offizier halte, beruht auf einem
Missverständnis.

Mit Recht erkliirt Schmidt in Übereinstimmung mit
anderen Forschern die millena1'ii in Val'. V 27 nicht, wie

1) über das Thema Sizilien handelt jetzt erschöpfend F. Schneider,
Quellen u. Forsch. aus ital. Archiven u, Bibliotheken XVII (1924) 211 ff.
Doch entscheidet m. E. der Umstand, dass regelmässig die duces und
magistri militum vacantes wirklichen magistri militum nnterstellt
sind, zusammen mit der Lex quae data est pro debitoribus und
Greg. I. reg. VII 19 fUr eine Unterordnun~ Siziliens unter Narses und
die ersten Exarchen (wohl bis auf Olympius, wenn auch Lib. pont.,
v. Mart. c. 7 natürlich nicht beweisend ist).
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Mommsen wollte, als Steuerhüfner, sondern als militärische
AnfÜhrer der gotischen Tausendschaften. Mommsen wäre
vielleicht nie zu seiner Ansicht gelangt, wenn der
Text nicht eine graphisch winzige Korruptel enthielte, Dach
deren Emendation auch der letzte Zweifel über ,die Bedeutung
des Wortes millena"iu8 schwinden muss. Var. V 27,1 liest
man: ... devotio tua millena1'ios provi1~ciae Piceni et Samnii
... commoneat, ut eos, qui am~i8 singulis nostme rnansuetzt·
dinis pmemia consequuntur, IJro accipiendo donativo acl comi­
tat'um Jaciat incunctanter OCCU'Tere ... Die Gleichheit des
Subjekts im Haupt- und im ut-Satze bewir}rt hier eine un­
erträgliche Härte der Konstruktion. Meines Erachtens ist
deshalb ut e08 - Jaciant incunctante1" occU"ere zu schreiben;
als Subjekt des ut-Satzes sind die millenarii anzusehen. Diese
haben nnmittelbar dafür zu sorgen, dass diejenigen, qui annis
singulis - praernia consequuntul', d. s. die universi Gothi
pm" Picenum et Samnium constit1.tii, denen der König Var.
V 26 zu demselben Zwecke schreibt, nach Ravenna mar­
schieren. Dass nicht lediglich die millenarii an den Hof
befohlen werden, zeigt Val'. V :l6 mit aller wÜnschenswerten
Deutlichkeit 1).

Die nur im italienischen Königreich nachweisbare exactio
binorum et te1"1Z0rUm (Cassiod. vaL III 8. VII 20-22) wird
als identisoh mit der capitatio htt'lnana angesehen (Seeck,
R-E. III 517. IV 673), bloss deshalb, weil in einem nur für
orientalische Provinzen bestimmten Gesetze Theodosius' I.
vom 27. März 386 (Cod. Theod. :'X,III 11,2 = Cod. Just.
XI 48, 10) gesagt ist, dass die Steuereinheit der capitatio
h1,c,fnana nicht mehr wie früher aus einem Mann nnd zwei
Weibern, sondern aus binis ac tm'nis Vi1'is, mulieribus autem
guatel'nis zu bestehe.n habe. Allein die aus der exactio binm'um

1) In diesem Briefe ist p. 158 Z. 80 Mommsen statt properantes
ohne Zweifel zum mindesten prope1'ant(i)u.1l'j, (oder vielleicht, etwas
klUllier, prope1'etis et) zu schreiben. - Dass Mommsens Zurltckhaltung
dem doch nicht sonderlich gut Überlieferten Texte gegenUber allzu
weit auch Var. IV 36,:3 ex., wo Mommsen das von Traube
im Index p. 566 s. v. participio1'Utn auf unmögliche Art erklärte, in
'Wahrheit ganz und gar widersinnige illaesus stehen gelassen und
seine eigene treffende Konjektur illaesis in den kritischen Appltrat
verwiesen hat.
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et ternm-um erzielt,en Steuereingänge fliessen der comitiva
saomrum Za1'gitionwn zu, während die capitatiohwnana ein'
Teil der capitatio und annona überhaupt, der um;' ieo'X,r/v
präfektorischen Steuer ist. Seeck glaubt der Schwierig­
keit durch die Annahme Herr zu werden, im italienischen
Königreich sei eben die capitatio htf,mantt aus der Verwaltul1g
der Prätorianerpräfektur in die der sacme lm'{litiones über·
gegangen; dem steht aber nicht nur die Erwägung entgegen,
dass ein solcher Vorgang an~esichts des Wesens der capi­
tatio httmana eine geradezu mutwillige Komplikation der
Steuergebarung bedeutet hätte, sondern vielleicht noch mehr.
die Tatsache, dass sich der Wirlmngskreis der comitiva
Sa(rra1'Wn auch im italienischen Königreich nicht erweitert,
39ndern im Gegenteil - in der oben S. 378 f. angedeuteten
W'~ise - verringert hat, wie ausdrÜcklich bezeugt wird 1).
Es) darf auch darauf hingewiesen werden, dass die exactio
lJi~orum et ternorum den auf sie bezÜglichen Formeln zufolge
in\den ersten sechs Monaten Indiktionsjahres stattfindet,
die iiapitatio aber bekanntlich dreimal im Jahre in Abständen
von vier Monaten gezahlt wird. Die exactio binorum et
ternofum muss also unter den Steuern gesucht werden, die
schon aus früherer Zeit als largitionales tituli bekannt sind.
Unter diesen kommt einzig und allein der canon vestium in
Betracht:!); und sieht man näher zu, so finden sich auch
positive Anhaltspunkte dafÜr, dass die Einhebung des canon
ve8tit~m unter der exactio binofum et te1'nOntrn zu verstehen
ist. Nach Cod. Theod. VII 6,2 = Cod. Just. XII 39, 1, einem

1) Val'. VI 7 (Formuht comitivae Sllcrarum largitionum), § 9:
. .. si quid tibi de antiquo privilegio usus abstulit, plurima certe
quae vindicare debeas dereliquit . , .

') Gerade ihn hat Bur)", Lat. Rom. Emp. 1 2 51 in seiner übersieht
über die Eingänge der sam'ae largitiones vergessen, Die Grundsteuer
der unmittelbar bewirtschafteten, nicht in Grosspacht gegebenen Kron­
domänen ging allerdings an die SM1'ae largitiones (Ood. Theod. V ]6, 29. '
Nov, Valent. 13, 1)1'.2. 5)j die exactio binorum et ternot'um hat damit
aber sicher nichts zu tun, da nach Val'. VII 22 possessores von ihr
getroffen wurden. - Die alten tt'ibuta in Geld gibt es im italienischen
Kö.nigrei(~h wohl nirgends mehr; übrigens erfolgt die exactio binorum
et ternorum nach Val'. III 8 erweislich in Provinzen, die kraft des
ius Italicum seit jeher keine tributa zu zahlen hatten. Aus offen

liegenden Gründen ist ebensowenig an das aurum cot'01~arit'/'m

und oblaticium, an die jedenfalls auch im Westen nicht mehr bestehende
gleba senatoria und an die aU1'ilustralis collatio zu denken.
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Gesetz des Valens vom 18. Nov. 368, ist der canon vestium
in den ersten sieb~n: Monaten des Indiktionsjahres den sacme
lm'gitiones einzuliefern; das ist eine ganz ähnliche Termin­
satznng wie die eben erwähnte, von der Ü'ina iUatio der
annona völlig verschiedene in den cassiodorischen Formeln
de binis et ternis, Noch bemerkenswerter scheint mir, dass
einerseits der canon vestium die Steuer ist, von deren Ertrag
das Heer gekleidet wird, andererseits an der exactio binomm
et ternO?·'tm~ der ostgotische König aufs stärkste in seiner
Eigenschaft als magister militurn und nur als solcher inter­
essiert ist. Wenn es der König für gut findet, wird die
Steuer nämlich nicht, wie es Val'. VII 20 vorgesehen ist und
der prisca consuetudo entspricht (Var. VII 21 in.), durch die
Provinzstatthaltel;, sondern unter deren Mitwirkung durch
scrinia?'ii oJjicii nosl?'i beigetrieben (Var. VII 21 f.), deren
Wesen bis jetzt allerdings verkannt worden ist. Seit Mommsen
weiss man, dass der rnagister oJficiomm sich zum Kaiser
bzw. zum italienischen König als dem Stellvertreter des
Kaisers so verhält wie ein princeps ofJicii zu seinem Magistrat;
der König pflegt daher die Gesamtheit der unter dem magiste1'
officiorum stehenden Bureaux: officium nostrum zu nennen.
Jene sC"iniarii aber kömlen nicht vom magisterium officioru1n
ressortiert haben; denn dieses bat überhaupt keine SC1'inim'ii
und kann auch keine haben, da die Tätigkeit der sC1'iniarii
dem uns wohlbekannten Wirkungskreis des magister officiomm
und seiner Untergebenen durchaus fern liegt 1). Indessen,
der ostgotische I{önig war nicht nur Stellvertreter des Kaisers,
sondern zugleich dessen alleiniger ma,giste,' militu1n praesen­
talis fÜr die Gebiete des italienischen Königreichs 'Z). Als
solcher hatte er gleichfalls ein oJficium, dessen Vorstand nur
den herkömmlichen und schlichten Titel eines p1'imicm'ius
oder domesticus führte, aber der tatsächlichen Stellung seines
Chefs entsprechend tl,n Ansehen und Bedeutung dem magister

1) Demgemäss verzeichnet auch weder die östliche noch die west­
liche Notitia. dignitatum sC1'iniu1'ii im officimn des 1nagiste1' offi­
ciorU1n. Natürlich gibt es auch in den sacra scrinia keine scrinia1'#.

2) Vgl. Buty, Lat. Rom. Emp. 12 456 Anm. 5. Die einschlägigen
Bemerkungen von Baynes, Journ. of Rom. Stud. XII 228 f. sind ver­
fehlt, da sie von der irrigen Voraussetzung dass die nach­
weisbar erst unter Justinian beginnende Entwertung des magistc1'ium
militum schon im V, Jahrhundert angefltngen habe, sich geltend zu
machen.
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oificionm~ keineswegs nachstand (Val'. X 11 f.; dazu Mommsen,
Ges. Sehr. VI 448 f.); und da es selbstverständlich im officium
eines jeden 'tlzagiste7' milihtm Finanz- bzw. Reclmungsabtei­
lungen gibt, 8c7'inim'ii und numerarii, wie diese Beamten
und ihre Abteilungsvorstände auch hier genannt werden 1),
so sind die scriniarii ojficii nostl'·i in Val'. VII 21 f. unzweifel­
haft Offizialen des magisttwimn militum. Unter allen largitio­
nalen Steuern aber ist das Heereskommaudo nur der
canon vestium von Belang, dieser freilich im höchsten Masse.
Schliesslich sind noch zwei Bestimmungen über den canon
vestiu7n in Betrachtung zu ziehen, in denen sich ebenso wie
im Namen exactio binonttn et ternonmz das Zahlenverhältnis
2: 3 findet. Nach eod. Theod. VII 6,3 Cod. J ust. XII 3B,2,
ei~em Gesetz des Valens vom 9. Aug. 377, ist in zwei Pro­
yin~en der thrazischen Diözese auf je 20, in den anderen
Prqvinzen derselben Diözese und im ganzen übrigen Osten
auf je 30 Steuereinheiten der annona eine vestis bzw. deren
ad~ri~!ter Wert zu steuern. Der Name exactio binomm et
tem01'um dürfte m. E. zwei Steuerklassen bezeiclmen, so zwar,
dass entweder für jede Steuereinheit des canon vestium, nach
Analogie der eben berührten orientalischen Verhältnisse einem
Vielfachen der Grundsteuereinheit 2), je nach der Klasse zwei
bzw. drei solidi zu zahlen ~ind, oder dass die einzelne vestis
des eanon mit zweidrittel bzw. einem ganzen solidus, d. h.

. mit zwei bzw. drei t,'emi8ses adäriert ist; letzteres erscheint
deshalb möglich, weil ein Gesetz des Arcadius vom 17. Jan.
396 (CQd. Theod. VII 6,4 = Cod. Just. XII 39,3) den Truppen
in lllyrÜmm non binos t7'emisses pro singulis chlamydibus,
sed singulos 8olidos auszuzahlen befiehlt. Jedenfalls ist an­
zunehmen, dass der neue Name des canon vcsti'tmz im

1) eoel. Theod. VIII 1, 15, v~l. I 7,3; Not. dign. 01'. V 70. 72 f.
VI 73. 75f. VII 62. 65. VIII 57. 59f. IX 52. MI.; Occ. V 277. VI 88.
VIf 114, vgl. XXV 42. XXVI 24. XXVIII 24. XXIX 9. XXX 2'J.
XXXI 34. XXXV 37. XXXVI 8. XXXVII 32. XL 60. XLI 28; eoel.
Just. XII 49, 11; Jm;t. nov. 158, pr.; Lyd. de mag. III 57, p. 146
Wuensch.

') Dass sieh die Distributivzahlen auf die Grundsteuereinheit
selbst ·bezogen, die damals im Westen sehr viel grösser gewesen sein
wird als im Osten (vgl. meine Studien 152 f.), wäre möglich, welln
nicht die italienische Stellereinheit 1nillena hiesse, der Name in diesem
Falle also e'Xactio binar1fm et ternarmn (sc. millenarum) lallten
müsste,
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.
Abendlande mit der ständigen A(Hi.ration dieser Steuer auf-
gekommen ist.

In drei stadtrömischen Familien, die, untereinander ver­
wandt oder verschwägert, zu den allervornehmsten des spät­
antiken Hochadels gehören, ist der Name Faustus sehr
gebräuchlich; im italienischen Königreich tragen ihn: nach­
weisbar sieben oder acht Personen aus diesem Kreise (siehe
Sundwall, AbhdL z. Gesch. d. ausgeh. Römertums 87 f. 97 f.
99 f. 116-120), die fast alle Prätorianer- oder Stadtpräfekten
gewesen sind. Deshalb lässt sich nicht ermitteln, wer der­
jenige Faustus g.ewesen ist, der, wie ich oben S. 372
gestellt habe, die italienische Präfektur zu einem Zeitpunkte
verwaltete, zu dem Demosthenes ]J1'aefectus praeto1'io per
01'ientern war. Demosthenes, der sich am l..Juni 521 sowie'
vom 17. Sept. bis zum 30. Okt. in der Präfektur
Ostens nachweisen lässt, hat dieses Amt zweimal, zwischen
dem 1. Dez. 519 und dem 19. Nov. 524 und zwischen dem
7. April 529 und dem 18. März 530 inne gehabt (s. Krueger,
Oorp. iur. civ. II, p.508f.). 529 war der zwei Jahre früher
zum p1'apfectuB pmetorio Italiae ernannte Flavius Rufius
Magnus Faustus Avienus (Sundwall a. a. O. 97 f.), der abend­
ländische Konsul von 502, höchst wahrscheinlich noch im
Amte; doch würde einerseits das Edikt des Demostbenes,
wenn es in dessen zweite Präfektur fiele, in der Überschrift
wobl die Iteration erwähnen 1), und andererseits heisst der
Konsul von 502 mit seinem Hauptnamen nicht Faustus,
sond,erD Avienus. Indessen, auch wenn man sich vop diesen
Erwägungen leiten lässt und sowohl die zweite Präfektur des
Demosthenes als auch alle Fausti ausschliesst, deren Haupt­
name anders lautet, so bleiben noch immer mindestens drei
Persönlichkeiten mit Namen Faustus übrig, die anderweitig
bezeugt sind und von denen jede zwischen Dezember 519
und November 524 des Demosthenes italienischer Kollege
Faustus gewesen sein kann.

Von Anicins Acilius Acinatius Faustus, dem schon mehrere
Jahre vor der ersten Präfektur des Demosthenes verstorbenen
(Sllndwall a. a. O. 117) Konsul von 483, behauptet Snndwall,
er sei im J. 502/3 Stadtpräfekt von Hom gewesen. Allein

1) Zumal seine Titel dno Il:n:a€?zwv tiiS paat,iUiQ<; n6,iEaI<; uaL dno
v:n:a7:u)1J nicht verschwiegen werden.
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das Sohlussverfahren, Grund dessen Sundwall nach dem
Vorgang des Ennodius - Herausgebers Vogel zu dieser Be­
hauptung gelangt, mutet wie ein schlechter Scherz an. Aus
Ennod. epist. I 26 geht hervor, dass der Adressat Fallstus
den Posten eines advoeatus fisci von Ligurien zu vergeben
hatte; weil nun Cassiod. val'. VI 4,6 die Tüchtigkeit des am
forum der Stadtpriifektllr tätigen Barreaus preist 1), soll der
Stadtpräfekt zur Ernennung eines Hgurischen advocattlS fisci
kompetent, Faustus also Stadtpräfekt gewesen sein (Sundwall
S. 6. 12) 1 In Wirklichkeit kann man natürlich yon vornherein
sagen, dass Faustus, da er einen advocatuf; fisci für Ligurien
zu bestellen hatte, jedes illustre Amt eher bekleidet haben
kann als die Stadtpräfektur, die unter keinen Umständen
für Ligurien kompetent ist. Im Osten ist bei den präfekto­
rischen Barreaux seit 452 (Cod. ,Tust. II 7, 10), später auch
bei deu Barreaux von spektablen Behörden (Cod. Just. II
7, 13. 22) und von Provinzstatthaltern (Cod. hst. II 7,24)
die Einrichtung nachweisbar, dass die rangsältesten Advokaten
advocati fisci sind; es findet sich aber kein Anzeichen dafür,
dass diese Einrichtung, die nachweisbar auch im Osten noch
am 19. April 439 nicht besteht (Nov. Theod. 10, 1, pr.),
jemals im Westen rezipiert worden sei. Als der Codex 'fheo­
dosianus veröffentlicht wurde, galten ohne Zweifel überall
noch die Vel'ordnungen Konstantins d. GI'. und Valentinians 1.,
nach denen die advocati fisci von den Präfekten bzw. unter
deren J(ontrolle von den unteren Instanzen der präfektorischell
Verwaltyng aus der Zahl der Advokaten des betreffenden
Forums nach Massgabe ihrer Tüchtigkeit zu ernennen sind
(Cod. Theod. X 15, 2. 4). Ein Gesetz Valentinians III. vom
31. Jan. 451, mit dessen Vollzug die Prätorianerpräfektur
betraut ist, sucht dem auf die Verwüstul1g Italiens durch
Alarich zurückgeführten Mangel an Advokaten in den ita­
lienischen Provinzen zu steuern (Nov. Valent. 32, 6-9); es
ist nicht ausgeschlossen, dass seit damals die advoca# ß8ci
in den Provinzen Italiens unmittelbar von der Prätorianer­
präfektur ernannt worden sind. Allerdings wäre es zunachst
auch möglich, dass im Zuge jener Reorganisation die Be­
stellung der advocati .fisei in den Provinzen der comitiva

') Advocati tibi 1nilitant en~cliti, quando in illa patricJ,
clifficile non est ondonJs implere, nbi mU[list1'OS eioq1centia,e con-
tig# sempel' audire. ist alles.
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saerarurn la1'gition1un oder "e,'tl1n p"ivata1'U1n übertragen
worden sei, deren f'ationales ja die gewöhnlichen Richter in
Fiskalprozessen waren (s. Willems, Droit public7 632); doch
abgesehen von dem oben S. 378 f. und 389 Bemerkten ist es
sehr unwahrscheinlich, dass Anicins Acilius Acinatius Faustus,
der schon um die Zeit des Untergangs des weströmischen
Kaisertums Stadtpräfekt gewesen war (so Sundwall S. 116),
später eines der niedrigsten unter den illustren Ämtern be­
kleidet hätte. er also der Adressat von Ennod. epist.
126, so wird er den advocatus flsci von Ligurien am ehesten
nicht kraft einer ordentlichen Amtskompetenz, sondern auf
Grund eines ihm vom König erteilten Spezialmandates zu
emennen gebabt haben; mit Spezialmandaten wurden bekannt­
lich angesehene Senatoren von Theoderic4 oft betraut. In­
dessen scheint mir die von Sundwall verfocliteneChronologie
der Schriften des Ennodius in ihren Einzelheiten lange nicht
so sicher, die von Sundwall geleugnete Identität des Adres­
saten von Ennod. epist. I 26 mit Flavius Anicins Probus
Faustus, der 507-512 Prätorianerpräfekt war, lange nicht
so unmöglich, dass nicht der Brief an diesen als Prätorianer­
präfekten gerichtet sein könnte. Wie dem auch sei, die an­
gebliche zweite Stadtpräfektur des Aniciu8 Aoilius Acinatius
Faustus von 502/3 ist ein Phantasieprodukt.

Wien. Ernst Stein.




